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A. Zusammenfassung 

Seit dem Sommersemester 2007 können die 33 staatlichen Hochschulen in Nord-

rhein-Westfalen entscheiden, ob und in welcher Höhe bis zu maximal 500 Euro pro 

Semester sie von ihren Studierenden allgemeine Studienbeiträge verlangen. Für 

Erstsemester galt dies bereits im Wintersemester 2006/2007. Von den 33 staatlichen 

Hochschulen in Nordrhein-Westfalen haben sich 29 Hochschulen entschieden, per 

Beitragssatzung der jeweiligen Hochschule allgemeine Studienbeiträge zu erheben. 

Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Lan-

des Nordrhein-Westfalen hat im Dezember 2007 das Deutsche Studentenwerk und 

den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft beauftragt, die Verwendung der 

Studienbeiträge an den Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen gemeinsam zu 

untersuchen und einen umfassenden Bericht darüber zu erstellen. 

28 der 29 studienbeitragserhebenden Hochschulen haben den Fragebogen beant-

wortet. Die Studierenden im Senat und den Fachbereichsräten, die laut Hochschul-

freiheitsgesetz   zur Verwendung der Studienbeiträge Empfehlungen und Stellung-

nahmen abgeben können, sind ebenfalls per Fragebogen befragt worden 

(161 Rückläufe). Zusätzlich wurden an fünf Hochschulen in Nordrhein-Westfalen Ge-

spräche mit Hochschulleitungen, Dekan/innen, Studierenden und Mitgliedern der 

Prüfgremien geführt. 

 

 

Datenhintergrund 

Im Wintersemester 2007/2008 studierten in Nordrhein-Westfalen 

461.900 Studierende (d. h. 7.100 Studierende bzw. 1,5 % weniger als im Winterse-

mester 2006/2007).1 

105.600 Studierende in Nordrhein-Westfalen erhielten im Jahr 2006 eine BAföG-

Förderung. Davon erhielten 49,8 % eine BAföG-Vollförderung (377 bis 

585 Euro/mtl.).2 Über das BAföG werden die Kosten für die Studienbeiträge nicht 

erstattet. 

                                            
1
 http://www.lds.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2007/pres_199_07.html 

2
 http://www.lds.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2007/pres_127_07.html 

http://www.lds.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2007/pres_199_07.html
http://www.lds.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2007/pres_127_07.html
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Darlehensberechtigte studienbeitragspflichtige Studierende können bei der 

NRW.Bank ein verzinsliches Studienbeitragsdarlehen beantragen.3 Wenn BAföG-

geförderte Studierende ein Studienbeitragsdarlehen der NRW.Bank in Anspruch 

nehmen, beträgt ihre Gesamtrückzahlungssumme aus BAföG-Darlehen (maximal 

10.000 Euro) plus dem Studienbeitragsdarlehen insgesamt maximal 10.000 Euro. 

In den drei Semestern (WS 2006/2007, SS 2007 und WS 2007/2008) haben insge-

samt 50.910 Studierende mit der NRW.Bank Studienbeitragsdarlehensverträge ab-

geschlossen.4 

Würden ausnahmslos alle 461.900 Studierende in NRW ï ohne Befreiungen ï Stu-

dienbeiträge in Höhe von 500 Euro pro Semester zahlen, dann stünden den Hoch-

schulen in NRW fiktiv pro Jahr ca. 461 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung. Da aber 

der Gesetzgeber (Landtag NRW) selbst Ausnahmen und Befreiungen von Studien-

beiträgen im Gesetz vorgesehen hat, kann nur ein Teil dieser Summe realisiert wer-

den. 

                                            
3
 http://www.nrwbank.de/de/bildungsfinanzierungsportal/index.html 

4
 http://www.nrwbank.de/de/bildungsfinanzierungsportal/portal-news/news-080115.html 

http://www.nrwbank.de/de/bildungsfinanzierungsportal/index.html
http://www.nrwbank.de/de/bildungsfinanzierungsportal/portal-news/news-080115.html
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Einnahmen von allgemeinen Studienbeiträgen im Studienjahr 2007 (SS 07 + WS 07/08) 

29 der 33 staatlichen Hochschulen in NRW erheben Studienbeiträge. 

Ein Fragebogenrücklauf erfolgte aus 28 der 29 studienbeitragserhebenden Hochschulen. 

                    Studienjahr 2007 

Von Studienbeiträgen ausgenommen (§ 8 Abs. 1 StBAG: Beurlaubung, Praxissemester, 

Auslandssemester, Doktorantenstudium, Studienphase usw.) 

11,65 % der 

Studierenden 

Von Studienbeiträgen befreit (§ 8 Abs. 2 ff. StBAG: Vermeidung unbilliger Härte, Pflege und 

Erziehung minderjähriger Kinder, Gremientätigkeit, Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte, stu-

dienzeitverlängernde Auswirkungen einer Behinderung/schweren Erkrankung, vereinbarte 

Gebührenfreiheit bei ausländischen Studierenden 

7,9 % der Studie-

renden 

insgesamt von Studienbeiträgen ausgenommen oder befreit 19,55 % der 

Studierenden 

 

Einnahmeseite im Studienjahr 2007 

erhobene Studienbeiträge (alle Hochschulen) 

251,94 Mio. Euro 

= 100 % der 

Einnahmen 

minus Ausfallfonds (§§ 17f.  StBAG: Die Hochschulen müssen einen Anteil von 18 % (vor-

mals 23 %) ihres jªhrlichen Gesamtaufkommens der Studienbeitrªge an den Fonds ĂAusfall-

fonds f¿r Studienbeitragsdarlehenñ abf¿hren. Der Fonds dient dazu, die Kreditausfallrisiken 

(notleidende Darlehensforderung bzw. Darlehensdeckelung für ehemalige BAföG-Empfänger 

auf 10.000 Euro) der NRW.Bank abzusichern.) 

17,8 % der Ein-

nahmen 

minus Verwaltungsaufwand der Hochschulen 1,4 % der Ein-

nahmen 

minus Rückstellungen (zur Abdeckung rechtlicher Risiken, langfristige Investitionen zur 

Verbesserung der Lehre, Studienbeitragsstiftung, Stipendienfonds/Förderfonds, Sonstiges) 

7,2 % der Ein-

nahmen 

kurzfristig/unmittelbar verfügbare Einnahmen aus Studienbeiträgen 73,6 % der Ein-

nahmen  

 

Je nach Hochschulart im Stu-

dienjahr 2007* 

Universitäten Fachhochschulen Kunst-

hochschulen 1.1 insge-

samt 

kurzfristig/unmittelbar verfügbare 

Einnahmen aus Studienbeiträgen 

104,2 Mio. Euro 35,47 Mio. Euro 1,3 Mio. Euro 140,98 Mio. Euro 

sofort verfügbar 

* Die RWTH Aachen, Universität Bielefeld, Universität Köln, Kunstakademie Münster und HfM Köln konnten hier nicht einbezo-

gen werden.
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Ausgabeseite im Studienjahr 2007 

1.2 Je nach Hochschulart im 

Studienjahr 2007* 

Universitäten Fachhochschulen Kunst-

hochschulen 1.3 insge-

samt 

insgesamt verwendet 90,66 Mio. Euro 

= 87,0 % der 

verfügbaren 

Einnahmen 

21,34 Mio. Euro 

= 60,2 % der 

verfügbaren 

Einnahmen 

956.000 Euro 

= 73,1 % der 

verfügbaren 

Einnahmen 

112,96 Mio. Euro 

= 80,1 % der 

verfügbaren 

Einnahmen 

* Die RWTH Aachen, Universität Bielefeld, Universität Köln, Kunstakademie Münster und HfM Köln konnten hier nicht einbezo-
gen werden. 

 

Verwendungszwecke der Studienbeiträge im Studienjahr 2007 

nach Hochschulart 

Universitäten Fachhochschulen Kunsthochschulen 

zentral de-

zentral 

insg. zentral de-

zentral 

insg. zentral de-

zentral 

insg. 

Angebote zur Vermittlung von 
Softskills, Fremdsprachenkenntnis-
se etc. 

2,5 % 2,6 %  5,1 % 1,9 %  1,3 % 3,3 % 11,5%  11,5%  

Aufstockung des Lehrpersonals für 
fachliche Lehrveranstaltungen 

1,7 %  18,9% 20,6%  14,4% 14,4% 0,6 % 7,8 %  8,5 % 

Tutoren-/Mentorenprogramme 2,1 %  11,5%  13,6% 0,2 % 9,7 % 10,0% 0,4 % 1,6 % 2,0 % 

Ausbau von E-Learning 0,7 %  0,6 % 1,3 % 0,2 %  1,1 % 1,3 % 2,6 %  2,6 % 

Auslobung von Preisen für gute 
Lehre 

0,1 %  0,1 %       

Förderung innovativer Lehrvorha-
ben 

1,0 % 1,7 %  2,7%  1,1 % 1,1 % 1,6 % 1,0 % 2,6 % 

Baumaßnahmen 2,8 % 1,5 % 4,2 % 0,6 %  3,1 % 3,7 % 10,4%  10,4% 

Anmietung zusätzlicher Arbeits-
plätze 

0,1 % 0,1 % 0,2 %       

Einrichtung studentischer Arbeits-
plätze 

0,9 %  1,9 % 2,8 % 1,6 %  4,0 % 5,6 %    

Verbesserung der technischen 
Ausstattung 

5,1 % 11,7% 16,8% 7,1 %  26,9% 34,0% 4,5 %  4,5 % 

Ausdehnung der Öffnungszeiten 
und bessere Ausstattung der Bib-
liothek 

6,5 %  2,4 % 8,9% 4,9 % 4,1 % 9,1 % 9,5 %  9,5 % 

Ausbau der Serviceangebote 1,9 % 2,8 % 4,8 % 2,0 % 0,2 % 2,2 % 9,3 %  9,3 %  

Stipendien 0,1 % 0,1 % 0,2 %  0,1 % 0,1 % 10,0%  10,0% 

Auf- und Ausbau von Maßnahmen 
zur Kinderbetreuung 

   0,3 %  0,3 % 0,5 %  0,5 % 

Betreuungskonzepte für internatio-
nale Studierende 

0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % 0,3 % 0,8 % 0,7 %  0,7 % 

Sonstiges 7,8 % 10,2%  18,0% 5,0 %  9,4 % 14,4% 22, % 5,8 % 28,4% 

Insgesamt (in Prozent) 33,7% 66,3% 100 % 24,5% 75,8% 100 % 84,3% 16,2% 100 % 

Insgesamt (Summe) 30,51 
Mio. 
Euro 

60,15 
Mio. 
Euro 

90,66 
Mio. 
Euro 

5,16 
Mio. 
Euro 

16,18 
Mio. 
Euro 

21,34 
Mio. 
Euro 

801 
Tsd. 
Euro 

155 

Tsd. 

Euro 

956 

Tsd. 
Euro 
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Die verwendeten Studienbeiträge werden von den Universitäten und Fachhochschu-

len überwiegend für 

Á die Aufstockung des Lehrpersonals für fachliche Lehrveranstaltungen,  

Á Tutoren-/Mentorenprogramme, 

Á die Verbesserung der technischen Ausstattung,  

Á die Ausdehnung der Öffnungszeiten und eine bessere Ausstattung der Biblio-

thek 

genutzt. 

In der Verwendung sind die Universitäten und Fachhochschulen überwiegend dem 

Vorschlag des MIWFT gefolgt, ohne darüber hinaus mögliche eigene Akzente zu 

setzen: ĂMºglich sind zum Beispiel: bessere Betreuungsrelationen, mehr Tutoren, 

bessere Orientierungsangebote für Studienanfänger, mehr Laborplätze, längere Öff-

nungszeiten der Bibliotheken.ñ5 

Bei den Kunsthochschulen dagegen liegen die Schwerpunkte darüber hinaus bei 

Á der Vermittlung von Softskills 

Á Baumaßnahmen 

Á Ausbau der Serviceangebote 

Á Stipendien. 

 

Die Kernergebnisse der Untersuchung 

Knapp 20 % der Studierenden in NRW ï also fast jeder Fünfte - zahlen aufgrund der 

gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen oder der Beitragssatzung der Hoch-

schule keine Studienbeiträge. 

Studienbeiträge werden fast durchgängig von allen Hochschulen bis zum gesetzlich 

zulässigen Höchstsatz von 500 Euro erhoben. 

Durch Abzug für den Ausfallfonds, Verwaltungskosten und Rückstellungen waren 

von den Einnahmen der Hochschulen im Studienjahr 2007 in Höhe von 251,94 Mio. 

Euro etwa 75 % der Mittel für die Verbesserung der Qualität der Lehre und der 

Studienbedingungen verfügbar. Auch wenn fünf Hochschulen (RWTH Aachen, 

Universität Bielefeld, Universität Köln, Kunstakademie Münster und HfM Köln) nicht 

                                            
5
 http://www.innovation.nrw.de/Service/broschueren/BroschuerenDownload/broschuereStudienbeitraege.pdf 

http://www.innovation.nrw.de/Service/broschueren/BroschuerenDownload/broschuereStudienbeitraege.pdf
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einbezogen werden konnten, wurden von insgesamt 140,98 Mio. Euro  nur 112,96 

Mio. Euro unmittelbar sofort verwendet. 

Die Hochschulen f¿hren daf¿r ĂAnfangsschwierigkeiten in der Anlaufphase der Erhe-

bung von Studienbeitrªgenñ an. Anders als in anderen Bundeslªndern nahm in Nord-

rhein-Westfalen keine Hochschule Überschüsse bei den Studienbeiträgen zum An-

lass, die Höhe der Studienbeiträge zu senken. 

 

Kein Anlass zur Bemängelung missbräuchlicher Verwendung 

An der insgesamt zweckentsprechenden Verwendung der Studienbeiträge besteht 

kein Zweifel. Zwar sehen ein Viertel der Studierendenvertreter/innen die durch das 

Gesetz vorgegebene Verwendung der Studienbeiträge zur Verbesserung der Lehre 

und der Studienbedingungen nicht als gegeben an (Skalenwerte "nicht" oder "über-

haupt nicht"). Eine konkrete missbräuchliche Verwendung wurde von den Studieren-

den bei den Gesprächen vor Ort jedoch nicht benannt. Ebenso wenig konnten die 

fünf befragten Prüfgremien Beispiele für Qualitätsmängel im Zusammenhang mit 

Studienbeiträgen nennen. 

Gleichwohl haben Studierendenvertreter und  ï teilweise auch Hochschulvertreter ï 

in ihren Antworten bemängelt, dass die Studienbeiträge teilweise für Maßnahmen 

verwendet würden, die aus ihrer Sicht eigentlich zur Grundausstattung der Hoch-

schulen gehörten und somit nicht als Mittel für zusätzliche Verbesserungen zur Ver-

fügung stünden. 

 

Transparenz der Verwendung der Studienbeiträge / Mitwirkungsrechte 
der Studierenden 

Noch verbessert werden muss jedoch die Transparenz der Verwendung von Stu-

dienbeiträgen. Eine Dokumentation der Verwendung aller Mittel aus Studienbeiträ-

gen bedeutet nicht automatisch Transparenz. 

Wofür Studienbeiträge auf Fachbereichsebene verwendet werden, wissen die Stu-

dierenden ziemlich genau. Sie beteiligen sich an dem Entscheidungsprozess mit ei-

genen Verwendungsvorschlägen, die fast immer von den Fachbereichen umgesetzt 

werden. Die Beteiligung der Studierenden an der Verwendung der Studienbeiträge 

geht formal erheblich ¿ber die im Hochschulfreiheitsgesetz vorgesehen ĂEmpfehlun-
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gen und Stellungnahmenñ hinaus. In einigen Hochschulen haben die Studierenden 

ein Vetorecht. Die formale Festschreibung eines Vetorechts im Studienbeitragsge-

setz wird von den Studierenden nicht priorisiert, da die Kommunikation innerhalb der 

Fachbereiche als sehr gut bezeichnet wird. 

Auf der zentralen Ebene (Hochschule insgesamt) ist die Verwendung der Studien-

beiträge demgegenüber weniger transparent; im Senat gibt es auch weniger Mitwir-

kungs- und Einflussmöglichkeiten der Studierenden. 

 

Marktmacht als Kunden / Wettbewerbsentwicklung der Hochschulen 

Die Landesregierung hat im Zielbündel zur Einführung von Studienbeiträgen formu-

liert, mit der Einführung von Studienbeiträgen erhielten die Studierenden finanzielle 

Nachfragemacht und würden dadurch zu aktiven und wirkmächtigen Partnern im 

Prozess der Lehroptimierung. Die Möglichkeit der Diversifizierung in der Höhe der 

Studienbeiträge könne den Wettbewerb zwischen den Hochschulen fördern. 

Trotz erheblicher Mitwirkungsrechte der Studierenden insbesondere auf Fachbe-

reichsebene. empfinden sie sich (noch) nicht als wirkmächtige Partner, die auf die 

Gestaltung der der Lehr- und Studiensituation an der eigenen Hochschule entschei-

dend Einfluss nehmen. 

Ein durch die Erhebung von Studienbeiträgen forcierter Wettbewerb findet unter den 

Hochschulen bislang nicht statt. Keine der Hochschulen wirbt extensiv mit besonders 

geringen Studienbeiträgen, einer besonders sozialen Ausgestaltung, weitgehenden 

Mitwirkungsrechten oder differenzierten Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre. 

 

Prüfungsgremien 

Um die Akzeptanz bei den Gegnern der Studienbeiträge zu erhöhen, hat der Ge-

setzgeber die Einrichtung eines Prüfungsgremiums an der jeweiligen Hochschule 

vorgesehen. Laut Gesetz überprüft dies die Qualität der Lehr- und Prüfungsorganisa-

tion. Das Prüfungsgremium wird im Wege der Selbstbefassung tätig. Sofern das Prü-

fungsgremium nicht bloß unerhebliche Mängel in der Qualität der Lehr- oder Stu-

dienorganisation feststellt, empfiehlt es der Hochschule Maßnahmen, die auch eine 
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Rückzahlung der Studienbeiträge beinhalten können. Die Hochschule entscheidet 

über die Umsetzung der Empfehlung. 

Die befragten Prüfungsgremien haben zum Teil längere Zeit darauf verwendet, ihre 

Rolle und ihren Auftrag zu klären, da weder das Studienbeitragsgesetz noch die Bei-

tragssatzungen der Hochschulen eindeutige Vorgaben zu Aufgaben und Handlungs-

spielraum machen. In der Praxis reichen die Tätigkeiten der Prüfungsgremien daher 

vom summarischen Prüfen tabellarischer Verwendungs- und Ausgabennachweise 

der Hochschulleitung bis zur Wahrnehmung der Funktion eines Petitionsausschus-

ses. Einzelne Hochschulen stellen dem Prüfungsgremium personelle Ressourcen zur 

Verfügung, damit Termin- und Raummanagement, Sitzungseinladungen, Protokolle 

sowie der Informationsfluss gewährleistet sind. 

 

Fazit 

Die Mittel aus Studiengebühren dienen der Verbesserung der Qualität der Lehre und 

der Studienbedingungen. Sie könnten noch zielgerichteter Wirkung entfalten, wenn 

die Hochschulen der Erhebung und Verwendung grundsätzlich eine systematische, 

strategische Bedarfsanalyse zugrunde legten. 

Eine missbräuchliche Verwendung der Studienbeiträge konnte nicht festgestellt wer-

den. 

Bislang werden die Möglichkeiten zur Profilbildung und zum Wettbewerb durch die 

Hochschulen nur unzureichend ausgeschöpft. Eine durchgängige Kundenorientie-

rung seitens der Hochschulen muss sich noch weiter entwickeln. 
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B. Einleitung 

Am 1. April 2006 ist in Nordrhein-Westfalen das Studienbeitragsgesetz (StBAG) in 

Kraft getreten. Damit wird den Hochschulen die Möglichkeit eingeräumt, in Eigenver-

antwortung und per Beitragssatzung 

Á ab dem Wintersemester 2006/2007 Studienbeiträge bis 500 Euro pro Semes-

ter für Erstsemester sowie 

Á ab dem Sommersemester 2007 für alle Studierenden Studienbeiträge 

zu erheben. 

29 der 33 staatlichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen erheben inzwischen Stu-

dienbeiträge.6 Bisher liegen erste Erfahrungen über die Verwendung von Studienbei-

trägen für alle Studierenden nur für den empirisch sehr kurzen Zeitraum von einem 

Jahr bzw. zwei Semestern vor, dem Sommersemester 2007 und dem Wintersemes-

ter 2007/2008. 

 

In Hamburg und Niedersachsen wurden ï ebenso wie in Nordrhein-Westfalen - zum 

Wintersemester 2006/07 Studienbeiträge für Studienanfänger und zum Sommerse-

mester 2007 für alle Studierenden eingeführt; in Baden-Württemberg und Bayern 

hingegen grundsätzlich erst zum Sommersemester 2007. Zum Wintersemester 

2007/08 haben auch Hessen und das Saarland Studienbeiträge eingeführt. In allen 

Bundesländern betragen die Studienbeiträge maximal 500 Euro pro Semester. An-

ders als in allen anderen Bundesländern hat der Gesetzgeber den Hochschulen in 

Nordrhein-Westfalen das Recht eingeräumt, selbst über die Erhebung von Studien-

beiträgen zu entscheiden. Darüber hinaus können die Hochschulen auch die Höhe 

der Studienbeiträge (bis zu einer Höhe von 500 Euro pro Semester) selbst festlegen; 

eine ähnliche Regelung gibt es nur in Bayern. Insgesamt tragen die gesetzlichen Re-

gelungen in Nordrhein-Westfalen dem Prinzip der Hochschulautonomie und dem 

Wettbewerb der Hochschulen sehr viel stärker Rechnung, als dies in anderen Bun-

desländern der Fall ist. Bemerkenswert ist auch die Befristung des Studienbeitrags-

gesetzes bis zum 31. März 2013; ebenfalls befristet, allerdings bis zum 

30. September 2017, ist nur die bayerische Regelung. 

                                            
6
 http://www.innovation.nrw.de/StudierenInNRW/StudiengebeitraegeUebersicht.html  

http://www.innovation.nrw.de/StudierenInNRW/StudiengebeitraegeUebersicht.html
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Im Vergleich fällt indessen auch die zum jetzigen Zeitpunkt deutlich höhere Transpa-

renz über die Verwendung der Studienbeiträge in den anderen Bundesländern auf: 

Á In Niedersachsen gibt es eine detaillierte Aufstellung über die Verwendung 

von Studienbeiträgen an den einzelnen Hochschulen des Landes vom 27. Ap-

ril 2007.7 

Á Hessen hat bereits am 15. Oktober 2007 ein Weißbuch vorgelegt, das detail-

lierte Angaben über die geplante Verwendung der Studienbeiträge an den 

hessischen Hochschulen enthält.8 

Á Baden-Württemberg hat am 17. Oktober 2007 einen ersten Erfahrungsbericht 

vorgelegt, der auch Aussagen über die Verwendung von Studiengebühren 

enthält.9 Das Land hat außerdem einen Beirat für Studiengebühren-Monitoring 

eingesetzt, dessen Aufgabe es ist, die Auswirkungen der Studiengebühren kri-

tisch zu beobachten, die Politik zu beraten und bei Fehlentwicklungen Vor-

schläge für Begleitmaßnahmen oder rechtliche Nachsteuerungen zu machen. 

Á Für Hamburg wird in der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage10 über 

erste Erfahrungen mit allgemeinen Studienbeiträgen berichtet.11 

Á Bayern hält immerhin Links auf die jeweiligen Studienbeitragssatzungen der 

Hochschulen bereit.12 

Vergleichbare Informationen liegen für Nordrhein-Westfalen bis dato nicht vor. Auf 

den Seiten des MIWFT gibt es lediglich eine Übersicht, welche Hochschule seit wann 

Studienbeiträge in welcher Höhe erhebt; Links zu den entsprechenden Hochschul-

satzungen oder Informationsseiten der Hochschulen wurden bisher nicht eingerich-

tet. Zwar macht die Mehrzahl der Hochschulen die Verwendung der Studienbeiträge 

aus Eigeninteresse gegenüber den Beitragszahlern auf ihren Homepages transpa-

rent13; allerdings könnten auch die Hochschulen die Transparenz noch deutlich erhö-

                                            
7
 http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C36303325_L20.pdf 

8
 http://www.studienbeitraege.hessen.de/irj/Studienbeitraege_Internet?uid=5812623f-d820-4111-0104-

3bf5aa60dfac 
9
http://mwk.baden-

wuerttem-
berg.de/fileadmin/pdf/studium/studiengebuehren/Erfahrungsbericht_Studiengebuehren_fuer_Beirat_nov07.pdf 
10

 Drs. 18/6461 vom 26.06.2007 
11

 http://www.buergerschaft-hh.de/Parldok/Cache/A1208E73E9648BA022F28A0C.pdf 
12

 http://www.stmwfk.bayern.de/hs_studienbeitraege_satzungen.html 
13

 Vgl. http://www.rwth-aachen.de/go/id/kml/; http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Studium/Studienbeitraege_ 
Verwendung/; http://www.uni-bonn.de/Studium/Studentensekretariat/Studienbeitraege.html; http://www.uni-
dortmund.de/web/de/extra/Studienbeitraege/index.html; http://www.uni-duesseldorf.de/home/Studium/ 
stud_beitraege/verwendung; http://www.uni-muenster.de/Rektorat/studienbeitraege/verwendung.html; 
http://w3cs.uni-paderborn.de/verwaltung/Dezernat6/Studienbeitrag/Richtlinie_Studienbeitrag.html; http://www.uni-

http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C36303325_L20.pdf
http://www.studienbeitraege.hessen.de/irj/Studienbeitraege_Internet?uid=5812623f-d820-4111-0104-3bf5aa60dfac
http://www.studienbeitraege.hessen.de/irj/Studienbeitraege_Internet?uid=5812623f-d820-4111-0104-3bf5aa60dfac
http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/studium/studiengebuehren/Erfahrungsbericht_Studiengebuehren_fuer_Beirat_nov07.pdf
http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/studium/studiengebuehren/Erfahrungsbericht_Studiengebuehren_fuer_Beirat_nov07.pdf
http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/studium/studiengebuehren/Erfahrungsbericht_Studiengebuehren_fuer_Beirat_nov07.pdf
http://www.buergerschaft-hh.de/Parldok/Cache/A1208E73E9648BA022F28A0C.pdf
http://www.stmwfk.bayern.de/hs_studienbeitraege_satzungen.html
http://www.rwth-aachen.de/go/id/kml/
http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Studium/Studienbeitraege_%0bVerwendung/
http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Studium/Studienbeitraege_%0bVerwendung/
http://www.uni-bonn.de/Studium/Studentensekretariat/Studienbeitraege.html
http://www.uni-dortmund.de/web/de/extra/Studienbeitraege/index.html
http://www.uni-dortmund.de/web/de/extra/Studienbeitraege/index.html
http://www.uni-duesseldorf.de/home/Studium/%0bstud_beitraege/verwendung
http://www.uni-duesseldorf.de/home/Studium/%0bstud_beitraege/verwendung
http://www.uni-muenster.de/Rektorat/studienbeitraege/verwendung.html
http://w3cs.uni-paderborn.de/verwaltung/Dezernat6/Studienbeitrag/Richtlinie_Studienbeitrag.html
http://www.uni-siegen.de/uni/studium/studienbeitraege/?lang=de
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hen. In der Regel muss man einige Zeit suchen, bevor man auf den Hochschulseiten 

Hinweise zur Erhebung und Verwendung von Studienbeiträgen findet. Nur wenige 

Hochschulen halten bereits auf der Einstiegsseite einen Link bereit.14 Manche Hoch-

schulen verzichten bisher ganz auf eine (detaillierte) Darlegung der Verwendung der 

Studienbeitragseinnahmen15; insbesondere die Kunsthochschulen haben diesbezüg-

lich erheblichen Nachholbedarf. 

Die bisher unzulängliche Transparenz in Nordrhein-Westfalen könnte eine Erklärung 

dafür sein, dass in den öffentlichen Medien öfter sehr kritisch über eine vermeintliche 

ĂZweckentfremdungñ der Studienbeitrªge berichtet wird und die o. g. Besonderheiten 

der Erhebung von Studienbeiträgen weitgehend unberücksichtigt bleiben. 

 

I. Auftragsgegenstand und Ziel der Untersuchung 

Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Lan-

des Nordrhein-Westfalen hat nach Vorgesprächen im Dezember 2007 das Deutsche 

Studentenwerk und den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft beauftragt, bis 

Mitte Mai 2008 die Verwendung der Studienbeiträge an den Hochschulen im Land 

Nordrhein-Westfalen gemeinsam zu untersuchen und einen umfassenden Bericht 

darüber zu erstellen. Untersucht werden sollte, ob die Studienbeiträge an den Hoch-

schulen in Nordrhein-Westfalen für den Untersuchungszeitraum Sommersemester 

2007 und Wintersemester 2007/2008 entsprechend der Vorgaben des Gesetzgebers 

des Gesetzes zur Sicherung der Finanzierungsgerechtigkeit im Hochschulwesen 

(HFGG)16 verwendet werden. 

Mit der gemeinsamen Beauftragung des Deutschen Studentenwerks und des Stifter-

verbands für die Deutsche Wissenschaft sollte die gebotene politische Neutralität der 

                                                                                                                                        
siegen.de/uni/studium/studienbeitraege/?lang=de; http://www.qsl.uni-wuppertal.de/studienbeitragsverwendung/; 
http://www.fh-aachen.de/11077.html; http://www2.fh-gelsenkirchen.de/FH-Sites/verwaltung/index.php?id=342; 
http://www.studium.fh-koeln.de/studium/studienbeitraege/u/02250.php; https://www.fh-muenster.de/studium/ 
studieninteressierte/uebersicht_verwendung.php; http://www.folkwang-hochschule.de/index.php?&m=25. 
14

 die Universität Bielefeld sowie die Fachhochschulen Köln, Lippe und Höxter, Münster 
15

 Die Universitäten Bochum und Köln, die Deutsche Sporthochschule Köln, die Fachhochschulen Bielefeld, Bo-
chum, Dortmund, Lippe und Höxter, Niederrhein und Südwestfalen, die Musikhochschulen Detmold, Düsseldorf 
und Köln sowie die Kunstakademie Münster; vorbildlich sind demgegenüber die ausführlichen Berichte der Uni-
versität Siegen (http://www.uni-siegen.de/uni/studium/studienbeitraege/20080227 bericht.pdf?lang=de) und der 
Fachhochschule Aachen (http://www.fh-aachen.de /fileadmin/groups/dezernat2/studienbeitraege/ Jahresbe-
richt_Verwendung_Studienbeitraege_Senat_ 17_04_2008.pdf). 
16

 Das Gesetz zur Sicherung der Finanzierungsgerechtigkeit im Hochschulwesen (HFGG) vom 21. März 2006 
(GV NRW. S. 223) ist am 1.4.2006 in Kraft getreten. http://www.innovation.nrw.de/Hochschulen_in_NRW/Recht/ 
HGGF.pdf Es handelt sich um ein sog. Artikelgesetz. Hier wesentlich ist Artikel 2: Gesetz zur Erhebung von Stu-
dienbeiträgen und Hochschulabgaben (Studienbeitrags- und Hochschulabgabengesetz ï StBAG NRW). 

http://www.qsl.uni-wuppertal.de/studienbeitragsverwendung/
http://www.fh-aachen.de/11077.html
http://www2.fh-gelsenkirchen.de/FH-Sites/verwaltung/index.php?id=342
http://www.studium.fh-koeln.de/studium/studienbeitraege/u/02250.php
https://www.fh-muenster.de/studium/%0bstudieninteressierte/uebersicht_verwendung.php
https://www.fh-muenster.de/studium/%0bstudieninteressierte/uebersicht_verwendung.php
http://www.folkwang-hochschule.de/index.php?&m=25
http://www.uni-siegen.de/uni/studium/%0bstudienbeitraege/20080227%20bericht.pdf?lang=de
http://www.fh-aachen.de/fileadmin/groups/dezernat2/studienbeitraege/%20Jahresbericht_Verwendung_Studienbeitraege_Senat_%2017_04_2008.pdf
http://www.fh-aachen.de/fileadmin/groups/dezernat2/studienbeitraege/%20Jahresbericht_Verwendung_Studienbeitraege_Senat_%2017_04_2008.pdf
http://www.innovation.nrw.de/Hochschulen_in_NRW/Recht/%0bHGGF.pdf
http://www.innovation.nrw.de/Hochschulen_in_NRW/Recht/%0bHGGF.pdf
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Untersuchung gesichert werden, da beide Auftragnehmer zur Frage der Einführung 

allgemeiner Studiengebühren eher gegensätzliche Positionen aufweisen. 

 

Die Untersuchung konzentriert sich auf die Fragen, ob die Studienbeiträge in Nord-

rhein-Westfalen entsprechend der gesetzgeberischen Vorgaben verwendet wurden 

bzw. welche Empfehlungen daraus an den Gesetzgeber formuliert werden können. 

Insbesondere sollten folgende Fragen beantwortet werden 

Á wofür das Aufkommen aus Studienbeiträgen verwandt wird und inwieweit 

die Verwendung effizient und effektiv erfolgt; 

Á inwieweit eine zweckgerichtete Verwendung der Studienbeiträge im Sinne 

des Gesetzgebers und im Interesse der Beitragszahler erreicht wurde; 

Á inwieweit die Verwendung der Studienbeiträge zur Erreichung der gesetz-

geberischen Ziele ï Verbesserung der Studienbedingungen und der Quali-

tät der Lehre sowie Stärkung der Nachfragemacht der Studierenden ï bei-

getragen haben (Zielerreichungsgrad); 

Á welche Entscheidungs- und Verteilungsverfahren sich in Bezug auf die 

Zielerreichung besonders bewährt haben; 

Á wie sich der Mittelzuwachs durch Studienbeiträge im Verhältnis zu den 

bisherigen Haushaltsmitteln der Hochschulen darstellt; und 

Á welche Empfehlungen im Sinne von Best Practice-Beispielen gegeben 

werden können. 

Mit der Vorlage der Untersuchungsergebnisse könnte Nordrhein-Westfalen auf einer 

soliden Datengrundlage eine gegenüber anderen Bundesländern weitergehende 

Transparenz zur Verwendung herstellen und zugleich darlegen, inwieweit sich die 

Erwartung des Gesetzgebers realisiert hat. Darüber hinaus hätte eine solche Über-

sicht auch den Vorteil, Best Practice-Beispiele sichtbar und zu Benchmarks für eine 

hochschulinterne Evaluation der Mittelverwendung zu machen. 

Entsprechend dem Auftrag orientiert sich die Untersuchung 

Á an den Vorgaben des Gesetzgebers für die Verwendung der Studienbeiträge 

im Studienbeitragsgesetz (StBAG NRW): 
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- Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Verbesserung der Lehre und 

der Studienbedingungen17 sowie für 

- Ausgleichszahlungen an den Ausfallfonds18 (zu verwenden). 

- Die Hochschule kann Preise für die Qualität der Hochschullehre und der 

Studienbetreuung ausloben.19 

Á sowie an den ministeriellen Vorgaben zu den Verwendungszwecken ĂBau-

maÇnahmenñ und ĂPersonalñ, wonach 

- keine Bedenken dagegen bestehen, wenn Hochschulen etwa 10 % ihres 

jährlich erzielten Studienbeitragsaufkommens für die Finanzierung von 

Baumaßnahmen verwenden. Dabei müsse sichergestellt sein, dass das 

jeweilige Bauvorhaben zumindest weit überwiegend der Verbesserung der 

Lehre und der Studiensituation dient. 

- Studienbeiträge per Gesetz als Mittel Dritter eingestuft sind,20 so dass das 

so finanzierte Personal nur der Verbesserung der Lehre dient und keine 

Erhöhung der Aufnahmekapazität von weiteren Studierenden durch die 

Hochschule bewirkt. Dies soll jedenfalls dann gelten, wenn nur der Lehran-

teil dieses Personals aus Studienbeiträgen refinanziert wird oder wenn 

durch diese Professoren vorwiegend Lehraufgaben wahrgenommen wer-

den.  

Darüber hinaus war zu untersuchen, ob die in der Gesetzesbegründung intendierten 

Ziele des Gesetzgebers21 verwirklicht werden konnten: 

1. Die Hochschulen sollen in die Lage versetzt werden, mit Hilfe der Studien-

beiträge die Qualität der Lehre und die Studienbedingungen zu verbes-

sern, um die Attraktivität des Studiums und des Studienstandortes Nord-

rhein-Westfalen zu erhöhen. Die Landesregierung verspricht sich hiervon 

                                            
17

 § 2 Abs. 2 StBAG NRW. 
18

 § 2 Abs. 2 i.V.m. § 17 Abs. 3 StBAG NRW. Der Fonds dient dazu, die Kreditausfallrisiken nach § 18 abzusi-
chern. 
19

 § 10 StBAG NRW. 
20

 § 2 Abs. 2 StBAG NRW. 
21

 Die Ziele und Motive des Gesetzgebers sind in der Landtags-Drucksache 14/725 (Gesetzesbegründung, 
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD14-725.pdf)  dargelegt. Darüber hi-
naus sind weitere Ziele der Internet-Homepage des Ministeriums (drei Ziele: Qualitätsverbesserung, Einführung 
der Kundensicht, Sozialverträglichkeit http://www.innovation.nrw.de/StudierenInNRW/lebenslageStudienplatz 
Erhalten/lebenslageGeldUndWohnen/Studienbeitraege/index.html) sowie der Broschüre des Ministeriums vom 
April 2006 ï also nach dem Inkrafttreten des Gesetzes, darin: ĂGeld-Zurück-Garantieñ, die wesentlich weiter geht, 
als die Formulierung des Gesetzeswortlauts in § 11 Abs. 1 StBAG NRW http://www.innovation.nrw.de/Service/ 
broschueren/BroschuerenDownload/broschuereStudienbeitraege.pdf - zu entnehmen. 

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD14-725.pdf
http://www.innovation.nrw.de/StudierenInNRW/lebenslageStudienplatz%0bErhalten/lebenslageGeldUndWohnen/Studienbeitraege/index.html
http://www.innovation.nrw.de/StudierenInNRW/lebenslageStudienplatz%0bErhalten/lebenslageGeldUndWohnen/Studienbeitraege/index.html
http://www.innovation.nrw.de/Service/%0bbroschueren/BroschuerenDownload/broschuereStudienbeitraege.pdf
http://www.innovation.nrw.de/Service/%0bbroschueren/BroschuerenDownload/broschuereStudienbeitraege.pdf
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eine deutlichere Profilbildung der Hochschulen und einen Beitrag zur Stei-

gerung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des Hochschulsys-

tems. 

2. Die Studierenden sollen mit finanzieller Nachfragemacht ausgestattet und 

das Verhältnis von Studierenden und Lehrenden dadurch auf eine neue, 

partnerschaftliche Grundlage gestellt werden. Die Landesregierung erwar-

tet positive Steuerungswirkungen sowohl auf der Angebots- als auch der 

Nachfrageseite. Während für die Hochschulen und die Lehrenden Studien-

beiträge Anreize darstellen, das Studienangebot und die Lehrorganisation 

stärker an den Bedürfnissen und Wünschen der Studierenden auszurichten 

und durch möglichst gute Studienbedingungen um Studierende zu werden, 

entwickeln die Studierenden auf Grund ihres finanziellen Beitrags ein stär-

keres Bewusstsein für den Wert der Hochschulausbildung als in der Ver-

gangenheit und werden zu einem zielstrebigen Studierverhalten angeregt. 

Insoweit diese Steuerungswirkungen eintreten, werden die Studierenden in 

der Folge eine sehr viel stärkere Bindung an Ăihreñ Hochschule entwickeln, 

was eine unverzichtbare Grundlage für die Intensivierung der Alumni-Kultur 

der Hochschulen bedeutet. Wenngleich dieses Ziel im Studienbeitragsge-

setz und seiner Begründung nicht ausdrücklich genannt wird, ist davon 

auszugehen, dass es sich bei dieser Entwicklung um eine durchaus ge-

w¿nschte und intendierte ĂNebenwirkungñ handelt, die auf lªngere Sicht die 

Fundraising-Erfolge und die Einnahmesituation der Hochschulen weiter 

verbessern wird. 

Nach dem Willen des Gesetzgebers muss die Einführung von Studienbeiträgen fol-

genden Anforderungen genügen: 

1. Studienbeiträge sind zusätzliche Mittel für die Hochschulen. Der Gesetz-

geber hat sich ausdrücklich dazu verpflichtet, die staatliche Hochschulfi-

nanzierung nicht entsprechend dem Beitragsaufkommen zu verringern. 

2. Um zu gewährleisten, dass Studienbeiträge nicht sozial selektiv wirken und 

einkommensschwache Studieninteressenten von der Aufnahme eines Stu-

diums abhalten, wird die Beitragspflicht mit dem Anspruch auf Abschluss 

eines moderat verzinslichen Studienbeitragsdarlehens verbunden. Gleich-

zeitig hat der Gesetzgeber die zurückzuzahlende Darlehensschuld aus 
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gewährten Studienbeitragsdarlehen und einer eventuellen Ausbildungsför-

derung nach dem BAföG auf 10.000 Euro gedeckelt und Personen mit ge-

ringem Einkommen von der Rückzahlungspflicht befreit. 

 

II. Anlage der Untersuchung/Methodik 

 

1. Unterstützung durch einen Beirat 

Ein Beirat mit je einem Vertreter des Ministeriums, der HIS Hochschul-Informations-

System GmbH, einer Hochschulleitung, der Studierenden hat das Deutsche Studen-

tenwerk und den Stifterverband zu Fragen der Erhebung und von Begehungen vor 

Ort beraten.  

 

2. Befragung der Hochschulleitungen und Studierenden 

Mit Anschreiben an die Hochschulleitungen wurden Ende Januar 2008 Fragebögen 

verschickt. Da die Hochschulen Mittel aus Studienbeiträgen anteilig für zentrale Auf-

gaben (hochschulübergreifend) und für dezentrale Aufgaben (fakultäts-

/fachbereichsbezogen) verwenden, richteten sich die 25 Fragen sowohl an die Hoch-

schulleitungen als zum Teil auch an die dezentrale Ebenen. 

Die Hochschulleitungen wurden zudem gebeten, eine entsprechende Anzahl von 

Fragebögen an die Studierenden im Senat und in den Fachbereichsräten samt ei-

nem Anschreiben weiterzuleiten, da die Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der 

Studierenden nach § 5 Abs. 8 Hochschulfreiheitsgesetz Empfehlungen und Stellung-

nahmen bei der Verteilung der Einnahmen aus den Studienbeiträgen 

Á sowohl im Senat hinsichtlich der Verteilung der Einnahmen durch das Rekto-

rat bzw. Präsidium 

Á als auch im Fachbereichsrat hinsichtlich der Verteilung des dem Fachbereich 

zugewiesenen Anteils der Einnahmen durch die Dekanin oder den Dekan 

abgeben können. 

Der Rücklauf der Fragebögen sollte bis Ende Februar 2008 erfolgen. 

Das Deutsche Studentenwerk und der Stifterverband haben in Abstimmung mit dem 

Ministerium die HIS Hochschul-Informations-System GmbH mit der Beratung zur 
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Fragebogenkonzeption, dem Versand und Rücklauf sowie der quantitativen Ergeb-

nisauswertung der Daten beauftragt. 

 

3. Rücklauf 

Von den 29 angeschriebenen Hochschulen haben 28 den Fragebogen ausgefüllt und 

zurückgeschickt. Die Fachhochschule Bielefeld hat ihn nicht ausgefüllt, da sie auf-

grund rechtlicher Bedenken die eingenommenen Beitragsmittel des Sommersemes-

ters 2007 in Abstimmung mit den Studierenden nicht verausgabt und im Winterse-

mester 2007/2008 auf die Erhebung verzichtet hat. 

Es wurden insgesamt 161 von Studierenden ausgefüllte Fragebögen in die Auswer-

tung einbezogen. Bis auf die Fachhochschule Bielefeld, die Westfälische Wilhelms-

Universität Münster und die Deutsche Sporthochschule Köln haben Studierende je-

der befragten Hochschule geantwortet. 

 

Die Rohdaten wurden von dem Sozialwissenschaftler Dr. Klaus Birkelbach (Universi-

tät Duisburg-Essen, Fachbereich Bildungswissenschaften) analysiert und interpre-

tiert. 

 

4.  Begehungen  

Auf Wunsch des Ministeriums fanden an sechs Hochschulen in NRW exemplarische 

Begehungen statt. Der Beirat empfahl die Begehung von drei Universitäten (einer 

größeren, mittleren und kleineren Universität, differenziert auch nach neuen und al-

ten Universitäten), von zwei Fachhochschulen sowie einer Kunsthochschule. Im Er-

gebnis haben Begehungen an den Universitäten Bochum und Paderborn, den Fach-

hochschulen Bonn-Rhein-Sieg sowie der Hochschule für Musik Köln stattgefunden. 

Die an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn geplante Begehung ließ 

sich wegen Terminschwierigkeiten der Hochschule nicht organisieren. 
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Die Begehungen erfolgten im Zeitraum von Ende März bis Mai 2008. Dabei wurden 

Gespräche mit Vertreter/innen der Hochschulleitungen, Dekan/innen, der Studieren-

den im Senat und Fachbereichsräten sowie den Prüfungsgremien22 geführt. 

Die Ergebnisse der Begehungen sind in die Bewertungen, die Empfehlungen und die 

Best Practice-Beispiele eingeflossen. 

 

 

Die Projektleitung erfolgte durch Bettina Jorzik (Stifterverband) und Bernhard Lieb-

scher (DSW). 

 

 
 

                                            
22

 § 11 Abs. 1 StBAG NRW. 
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C. Verwendung der Studiengebühren an den Hochschulen 

 

 

Dr. Klaus Birkelbach 
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1 Verfügbare Mittel aus Studienbeiträgen 

1.1 Ein erster Überblick23 

Studienbeiträge gemäß § 2 Abs. 1 StBAG NRW erheben 13 Universitäten des Lan-

des Nordrhein-Westfalen von ihren Studierenden, darunter 12 Universitäten seit dem 

Sommersemester (SS) 2007, also während des gesamten Studienjahres 2007. Erst 

seit dem Wintersemester (WS) 2007/08 erhebt die WWU Münster einen Studienbei-

trag. Lediglich die Fernuniversität Hagen verzichtet darauf und wird daher im Folgen-

den nicht berücksichtigt.  

Die Höhe orientiert sich bei 11 Universitäten an der im Gesetz genannten Grenze 

von 500ú, von zwei Universitªten wird sie unterschritten (M¿nster: 275ú, Bielefeld: 

350ú). Insgesamt haben die Universitäten des Landes im Studienjahr 2007 an Stu-

dienbeiträgen 195.549,2Tsd.ú (SS: 88.649,2Tsd. ú, WS: 106.900,0Tsd.ú) einge-

nommen. Dabei ist zu beachten, dass die Einnahmen der Universität Bielefeld 

(4.430,2Tsd. ú) aus dem Sommersemester in der genannten Summe nicht enthalten 

sind, da diese zur Absicherung juristischer Risiken komplett als Rücklage einbehal-

ten wurden.  

Ähnlich flächendeckend nutzen die 12 Fachhochschulen des Landes die Möglichkei-

ten des StBAG: 9 (10) Fachhochschulen24 erheben seit dem SS 2007, die FH Köln 

erst seit dem Wintersemester (WS) 2007/08 Studienbeiträge von ihren Studierenden. 

Lediglich die FH Düsseldorf verzichtet zurzeit darauf und wird daher in den Analysen 

nicht berücksichtigt. Von den 10 Fachhochschulen, die sich an der Befragung betei-

ligt haben, erheben 8 einen Beitrag von 500ú, bei zwei Fachhochschulen liegt der 

Beitrag bei 400 ú. In der Summe wurden im Studienjahr 2007 an den Fachhochschu-

len Studienbeitrªge in Hºhe von insgesamt 53.100.8Tsd.ú (SS: 23.410,4Tsd.ú, WS: 

29.690,3Tsd.ú) erhoben.  

Von den sechs Kunst- bzw. Musikhochschulen (KMH) des Landes erheben vier seit 

dem SS 2007 Studienbeiträge in Höhe von 500 ú; die Kunstakademie M¿nster er-

hebt erst seit dem WS2007/08 einen Beitrag 400 ú, nur die Kunstakademie D¿ssel-

                                            
23

 Die Angaben in diesem Abschnitt beziehen sich auf die Fragen 1 bis 4 und 6 der Befragung der 
Hochschulleitungen. 
24

 Bei der FH Bielefeld ist für das Sommersemester 2007 die rechtliche Situation ungeklärt. Sie hat 
sich mit dieser Begründung nicht an der Befragung beteiligt und kann daher bei den Auswertungen 
nicht berücksichtigt werden.  
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dorf verzichtet darauf.25 Bei den Kunst- und Musikhochschulen des Landes beläuft 

sich die Gesamtsumme der Einnahmen aus Studienbeiträgen auf rund 3.285,7Tsd.ú 

(SS: 1.634,4Tsd.ú, WS: 1651,3Tsd.ú).  

1.2 Ausnahmen und Befreiungen von der Abgabenpflicht 

1.2.1 Ausnahmen nach § 8 Abs. 1 StBAG 

Das StBAG regelt in § 8 Abs. 1 Ausnahmen von der Abgabenpflicht für bestimmte 

Studierendengruppen. In der Befragung der Hochschulleitungen (Frage 5a, FB HS)26 

wird mit Bezug auf diese Rechtsgrundlage die Zahl der von der Erhebung von Stu-

dienbeiträgen ausgenommenen Studierenden in der Summe und differenziert für die 

folgenden Sachbestände erhoben: (1) Beurlaubung, (2) Praxissemester, (3) Aus-

landssemester, (4) Doktorandenstudium sowie (5) Ausnahmen für bestimmte Stu-

dienphasen (z.B. Ausnahme für Erstsemester o.ä.). Hinzu kommt eine Kategorie 

ĂSonstige, und zwaréñ, bei der bislang nicht abgedeckte Befreiungsgr¿nde offen 

angegeben werden konnten.  

Abbildung 1 Anteil der Studierenden, die von der Entrichtung der Studienbeiträge 
gemäß §8 Abs. 1 StBAG ausgenommen sind 

Vgl. Tabelle A 1 im Anhang. Im Sommersemester ohne FH Köln; diese FH hatte im Sommersemester 2007 
11.494 Studierende von der Entrichtung befreit, davon 11.181 Studierende wegen sonstiger Gründe (Übergangs-
regelung) 

                                            
25

 Nicht berücksichtigt werden konnte in allen Auswertungen die Kunsthochschule für Medien in Köln. 
26

 FB HS: Fragebogen Hochschulleitung 
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 Abbildung 1 gibt differenziert für Universitäten, Fachhochschulen und Kunsthoch-

schulen den Anteil der Studierenden wieder, der jeweils im Sommersemester 2007 

bzw. im Wintersemester 2008 aus den genannten Gründen von der Zahlung von 

Studienbeiträgen ausgenommen waren. Die genaueren Zahlenwerte im Text sind der 

Tabelle A 1 im Anhang entnommen.  

Insgesamt waren im Sommersemester 2007 10,5 Prozent und im Wintersemester 

12,8 Prozent der Studierenden an den Hochschulen des Landes von der Zahlung 

von Studienbeiträgen gemäß §8 Abs. 1 StBAG ausgenommen. Zwischen den drei 

Hochschularten (Universitäten, Fachhochschulen und Kunst- und Musikhochschulen) 

lässt sich dabei eine Abstufung erkennen. Während an den Universitäten zwischen 

11,5 (SS) und 14,4 Prozent (WS) der Studierenden von der Beitragsentrichtung aus-

genommen waren, liegen die Vergleichszahlen für die Fachhochschulen deutlich 

niedriger (SS: 5,5%, WS 6,5%). Die Zahlen für die Kunst- und Musikhochschulen 

liegen jeweils dazwischen (SS: 7,9%, WS: 9,3%).  

Zwischen 7,8 (SS) und 9,2 Prozent (WS) der Studierenden an den Universitäten ha-

ben ein Promotionsstudium absolviert und waren als Doktorandinnen und Doktoran-

den von der Entrichtung des Studienbeitrages befreit. Vor allem auf die Zahl der 

Promovierenden ï die auch insgesamt die größte Gruppe unter den von der Zahlung 

ausgenommenen Studierenden stellen ï ist die große Differenz zwischen den Uni-

versitäten und den Fachhochschulen zurückzuführen. Schaut man noch etwas ge-

nauer hin, dann werden weitere kleine Unterschiede sichtbar, die nicht auf die unter-

schiedliche Ausnahmepraxis der Hochschulen, sondern ebenfalls auf strukturelle Un-

terschiede zwischen den Hochschularten zurückzuführen sein dürften. So sind an 

Fachhochschulen Praxissemester wesentlich öfter in den Studienordnungen veran-

kert als an den Universitäten und werden dementsprechend öfter als Ausnahme-

grund genannt. Offenbar sind an den Fachhochschulen auch Auslandssemester häu-

figer als an den Universitäten, wo im Gegensatz dazu Beurlaubungen etwas verbrei-

teter sind. Beurlaubungen sind an den Kunst- und Musikhochschulen mit gut 5 Pro-

zent der Studierenden der häufigste Ausnahmegrund. Erwähnt werden muss, dass 

der vergleichsweise hohe Anteil von 0,8 Prozent der Studierenden, der an Universitä-

ten im Wintersemester von der Zahlung ausgenommen war, weil er sich in einer be-

sonderen Studienphase befand, ganz überwiegend auf nur eine Hochschule, die 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, die im ersten Semester keine Studienbeiträge 

erhebt, zurückzuführen ist.  
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Sonstige Ausnahmegründe spielen quantitativ nur eine untergeordnete Rolle (rund 

ein Prozent aller Studierenden). Werden sie angeführt, dann handelt es sich ganz 

überwiegend um das Praktische Jahr nach der Approbationsordnung für Ärzte oder 

um Bonusüberträge nach dem Studienkontenmodell (StKFG, in Kraft vom 1.4.2004 

bis 31.3.2007).27  

1.2.2 Befreiungen nach § 8 Abs. 2-4 StBAG 

Darüber hinaus können die Hochschulen ihre Studierenden unter bestimmten Bedin-

gungen, die in § 8 Abs. 2-4 StBAG NRW geregelt sind, von der Beitragspflicht befrei-

en. In der Befragung der Hochschulleitung (Frage 5b, FB HS) wird die Häufigkeit ei-

ner Befreiung insgesamt sowie differenziert für folgende Sachbestände erhoben: (1) 

Vermeidung unbilliger Härte, (2) Pflege und Erziehung minderjähriger Kinder, (3) 

Mitwirkung als gewählter Vertreter in Organen der Hochschule, der Studierenden-

schaft oder der Studentenwerke, (4) Wahrnehmung des Amtes der Frauen- oder 

Gleichstellungsbeauftragten, (5) Studienzeit verlängernde Auswirkungen einer Be-

hinderung oder schweren Erkrankung und (6) vereinbarte Gebührenfreiheit bei aus-

ländischen Studierenden gemäß §8 Abs. 2 StBAG. Auch bei dieser Frage werden 

darüber hinaus sonstige, nicht direkt angesprochene Gründe für eine Befreiung offen 

erhoben. Abbildung 2 gibt differenziert für die drei Hochschularten den Anteil der 

Studierenden wieder, der jeweils im Sommersemester 2007 bzw. im Wintersemester 

2008 aus den genannten Gründen von der Zahlung der Studienbeiträge befreit war.28  

An den Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen waren im Sommersemester 

2007 insgesamt 7,6 Prozent und im folgenden Wintersemester 8,2 Prozent der Stu-

dierenden von der Zahlung eines Studienbeitrags befreit. Hier muss ein Sonderfall 

erwähnt werden: Die FH Köln hatte im Sommersemester 2007 aufgrund einer Über-

gangsregelung 11.181 Studierende befreit. Um ein unverzerrtes Bild zu erhalten, 

wird die FH Köln in den Berechnungen nicht berücksichtigt.  

                                            
27

 Bonusregelungen nach dem StKFG werden auch von einigen Hochschulen auch als Ăsonstigeñ 
Gründe für eine Befreiung von der Entrichtung von Studienbeiträgen gemäß § 8 Abs. 2-4 StBAG an-
gegeben. So stellt z.B. die Ruhr-Universität Bochum heraus, dass viele Studierende - aus Gründen 
des Vertrauensschutzes - von Studienbeiträgen ausgenommen werden, wenn den Studierenden nach 
dem bisherigen Studienkontenmodell ein oder mehrere Bonusguthaben bewilligt wurde/n und dies 
noch nicht zum Erlass oder Aufschub der bisherigen Langzeitstudiengebühr führte. Die RUB rechnet 
den Studierenden diese/s ungenutzte/n Bonusguthaben automatisch als Ausnahme vom Studienbei-
trag an. Im Fragebogen hat sie diese Ausnahmen § 8 Abs. 1 StBAG als Befreiungen nach § 8 Abs. 2-
4 StBAG angegeben. 
28

 Tabelle A 1 im Anhang enthält die detaillierten Anteile. 
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Abbildung 2 Anteil der Studierenden, die von der Entrichtung der Studienbeiträge 
gemäß §8 Abs. 2-4 StBAG befreit sind 

Vgl. Tabelle A 1 im Anhang. Die FH Köln hat im Sommersemester 2007 11.494 Studierende von der Entrichtung 
befreit, davon 11.181 Studierende wegen sonstiger Gründe (Übergangsregelung) und wird daher hier für das 
Sommersemester nicht berücksichtigt.  

Die einzelnen Befreiungssachverhalte sind in allen Hochschularten sehr selten. Sieht 

man einmal von der Sammelkategorie ĂSonstigeñ ab, dann ist die Kategorie ĂPflege 

und Erziehung minderjªhriger Kinderñ mit einem Anteil von rund zwei Prozent aller 

Studierenden noch die am häufigsten genannte Kategorie. Sie wird an den Fach-

hochschulen etwas häufiger (rund 3%) als an Universitäten und Kunst- und Musik-

hochschulen geltend gemacht.  

Die Daten der 18. Sozialerhebung des DSW belegen, dass rund fünf Prozent der 

Studierenden im Erststudium Eltern sind.29 Die Differenz zu den oben genannten 

Zahlen weist darauf hin, dass längst nicht alle Studierenden, die einen entsprechen-

den Anspruch haben, auch tatsächlich einen Antrag auf Befreiung stellen.30 Es ist zu 

vermuten, dass dies in ähnlicher Weise auch für andere Befreiungssachverhalte gilt,  

                                            
29

 Isserstedt, Wolfgang, Elke Middendorff, Gregor Fabian und Andrä Wolter, 2007: Die wirtschaftliche 
und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland. 18. Sozialerhebung des Deut-
schen Studentenwerks durchgeführt durch HIS Hochschul-Informations-System. Bonn: Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung, S. 124f. 
30

 Die Einschränkung auf das Erststudium schließt die von der Studienbeitragspflicht ausgenommenen 
Doktorandinnen und Doktoranden aus. Die Tatsache, dass Studienbeiträge zum Berichtszeitpunkt seit 
maximal drei Semestern gezahlt werden müssen, schließt auch aus, dass einige Studierende mit Kind 
die vom Gesetz (§8 Abs. 3 StBAG) genannte Obergrenze einer Befreiung wegen der Pflege oder 
Erziehung eines minderjährigen Kindes von drei Semestern bereits überschritten haben.  
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was mangels aktueller Vergleichszahlen an dieser Stelle allerdings nicht überprüft 

werden kann.  

Noch geringer ist der Anteil der Studierenden, die (für maximal zwei Semester) we-

gen ihrer Mitwirkung als gewählte Vertreter in Organen der Hochschule, der Studie-

rendenschaft oder der Studentenwerke befreit sind. Die weiteren erhobenen Be-

freiungsgründe sind für sich genommen quantitativ weitgehend bedeutungslos und 

liegen jeweils unter der Grenze von einem Prozent aller Studierenden. Eine Aus-

nahme stellen lediglich Befreiungen nach §8 Abs. 2 StBAG dar, von denen vor allem 

an den Fachhochschulen des Landes ausländische Studierende (SS: 2,6%, WS: 

2,2% aller Studierenden an den FH) betroffen sind. Darüber hinaus bestehen zwi-

schen den drei Hochschularten keine bemerkenswerten Differenzen hinsichtlich der 

Häufigkeit der Geltendmachung bestimmter Befreiungssachverhalte. 

1.2.3 Befreiungen und Ausnahmen gesamt 

Die Ausnahmen und Befreiungen von der Beitragspflicht mögen in Bezug auf die 

Häufigkeit der Inanspruchnahme einzelner der im StBAG genannten Sachverhalte 

quantitativ von mehr oder minder großem Gewicht sein. Wie  Abbildung 3 belegt, ha-

ben sie in der Summe aber einen bedeutsamen Einfluss auf die Höhe der Einnah-

men der Hochschulen aus Studienbeiträgen ï allerdings in unterschiedlichem Aus-

maß bei den drei Hochschularten. Während an den Universitäten zwischen 18,3 (SS) 

und 22,1 Prozent (WS) der Studierenden und an den Fachhochschulen im Studien-

jahr im Schnitt immerhin gut 17 Prozent von den Studienbeiträgen ausgenommen 

oder befreit waren, liegt dieser Anteil an den Kunst- und Musikhochschulen deutlich 

niedriger (SS: 12,5%, WS: 13,8%).  

Die Ursachen für diese Differenzen sind teilweise struktureller Natur und liegen in der 

Eigenart der drei Hochschularten: So sind die vergleichsweise hohen Zahlen bei den 

Universitäten darauf zurückzuführen, dass Doktoranden und Doktorandinnen von 

den Studienbeiträgen ausgenommen sind. An den Fachhochschulen schlagen u.a. 

Praxis- und Auslandssemester, aber auch Vereinbarungen zur Gebührenfreiheit aus-

ländischer Studierender stärker als bei anderen Hochschularten zu Buche. An den 

Kunst- und Musikhochschulen sind Beurlaubungen häufiger als an den beiden ande-

ren Hochschularten, während die meisten anderen Ausnahme- bzw. Befreiungsgrün-

de seltener geltend gemacht werden. 
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Abbildung 3 Summe der von der Abgabenpflicht ausgenommenen und befreiten Stu-
dierenden 

Vgl. Tabelle A 1 im Anhang. Die FH Köln hat im Sommersemester 2007 11.494 Studierende von der Entrichtung 
befreit, davon 11.181 Studierende wegen sonstiger Gründe (Übergangsregelung). Die Universität Bielefeld ist im 
Sommersemester wegen der unklaren Rechtslage nicht in die Berechnung eingeflossen.  

1.3 Einnahmen der Hochschulen aus Studienbeiträgen nach Abzug 
der Mittel für Ausfallfonds, Verwaltungsaufwand und Rückstel-
lungen 

Während die Höhe der Einnahmen, die Hochschulen insgesamt aus Studienbeiträ-

gen erzielen, von der festgelegten Beitragshöhe und der Zahl der Studierenden, die 

nicht von der Zahlung ausgenommen oder befreit sind, abhängt, ergibt sich die 

Summe, die effektiv für die vom Gesetz angestrebte Verbesserung der Lehre und der 

Studienbedingungen verwendet werden kann, erst nach Abzug der Zahlungen an 

den Ausgleichfonds (Frage 7, FB HS), von spezifischen Rückstellungen (Frage 8, FB 

HS) und der anfallenden Verwaltungskosten (Frage 10, FB HS). Die folgende Tabelle 

1 vermittelt einen nach den drei Hochschularten und den beiden betrachteten Se-

mestern differenzierten Überblick. Sie wird ergänzt durch die Abbildungen 4 bis 6, die 

getrennt für Universitäten, Fachhochschulen sowie Kunst- und Musikhochschulen 

diese Informationen für das gesamte Studienjahr zusammenfassen. 
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Tabelle 1 Verwendung der Einnahmen aus Studienbeiträgen für Ausfallfond, 
Rückstellungen und Verwaltungsaufwand  

 
Verwendung der  
Studienbeiträge  
f¿r é (Anteile in Prozent) 

Universitäten Fachhochschulen 
Kunst-  und  Musik-

hochschulen Insgesamt 

SS 07 WS 07/08 SS 07 WS 07/08 SS 07 WS 07/08 SS 07 WS 07/08 

Ausfallfond 17,8% 17,4% 17,9% 19,3% 18,0% 19,0% 17,8% 17,8% 

                    

Rückstellungen für:                 

- 
die Abdeckung rechtlicher  
Risiken 

1,7% 0,1% 0,7% 1,4% 2,8% 2,0% 1,5% 0,4% 

- 
langfristige Investitionen zur 
Verbesserung der Lehre 

4,3% 1,5%  -  5,2% 0,7% 6,1% 3,4% 2,3% 

- eine Studienbeitragsstiftung 0,1% 1,4% 0,9% 4,0%  -   -  0,2% 2,0% 

- 
einen Stipendienfonds / 
Förderfonds 

  -  0,4% 0,3% 0,2% 3,3% 3,7% 0,1% 0,4% 

- sonstiges 0,3% 1,2% 2,9% 9,3% 3,1% 0,3% 0,9% 2,9% 

                    

Verwaltungsaufwand 1,1% 1,8% 1,2% 1,1% 3,0% 2,8% 1,2% 1,6% 

                    
Kurzfristig/unmittelbar  
verfügbare Einnahmen  
aus Studienbeiträgen 

74,7% 76,3% 76,2% 59,4% 69,1% 66,2% 74,9% 72,6% 

                    

Erhobene Studienbeiträge in % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Erhobene Studienbeiträge  
absolut in Tsd. Euro 

88.649,2 106.993,6 23.410,4 29.690,3 1.634,4 1.651,3 113.694,1 138.241,7 

Die Universität Bielefeld ist im Sommersemester wegen der unklaren Rechtslage nicht der Berechnung berück-
sichtigt. Bei den Rücklagen für langfristige Investitionen hat die FH Köln eine nicht differenzierte Summe für das 
gesamte Studienjahr genannt, die hier in der Spalte ĂWS 07/08ñ ausgewiesen ist. Gleiches gilt für die FH Lippe 
und Höxter, bei der eine eindeutige Semesterzuordnung der Ăsonstigenñ R¿cklagen nicht möglich war.  

Insgesamt haben die öffentlichen Hochschulen des Landes NRW im Studienjahr 

2007 durch die Erhebung von Studienbeiträgen rund 251.935,8Tsd.ú (SS: 

113.694,1Tsd. ú, WS: 138.241,7Tsd.ú) eingenommen. Davon standen knapp drei 

Viertel (SS: 74,9%, WS 72,6%) für die vom Gesetzgeber angestrebten Verbesserun-

gen von Lehre und Studienbedingungen zur Verfügung. Es flossen je 17,8 Prozent in 

den Ausfallfonds; der Anteil für den Verwaltungsaufwand lag über einem Prozent (SS 

1,2%, WS 1,6%).  Daneben wurden aus verschiedenen Gründen Rückstellungen in 

einer insgesamt nicht unerheblichen Größenordnung (SS: 6,1%, WS 8,0%) gebildet,  

die bei der folgenden Analyse auf Ebene der Hochschularten noch differenzierter 

betrachtet werden. Um das Gesamtbild nicht zu verzerren, wird bei den Analysen für 

das Sommersemester die Universität Bielefeld ausgeschlossen, da diese wegen der 

unklaren Rechtslage im Sommersemester mit Ausnahme der Zahlung an den Aus-

fallfonds alle eingenommenen Beiträgen in eine Rücklage eingestellt hat.  
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1.3.1 Universitäten 

1.3.1.1 Verfügbare Einnahmen 

Entsprechend ihrer Studierendenzahlen haben die die staatlichen Universitäten des 

Landes im Studienjahr mit rund 195.549,2Tsd. ú  den grºÇten Anteil an den Studien-

beiträgen. Davon waren 75,6 Prozent unmittelbar für die Verbesserung der Lehre 

und der Studiensituation verfügbar. Dieser Anteil ist im Wintersemester (76,3%) ge-

genüber dem Sommersemester (74,7%) leicht angestiegen und liegt über dem 

Schnitt der Hochschulen insgesamt.   

Abbildung 4 Ausfallfonds, Rückstellungen, Verwaltungskosten und der im Studien-
jahr 2007 effektiv zur Verbesserung der Lehre und der Studienbedingun-
gen stehende Anteil an den Studienbeiträgen der Universitäten in NRW  
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Vgl. Tabelle 1 (differenziert für das Sommer- und Wintersemester) und sowie Tabelle A 2 im Anhang. 
Die Universität Bielefeld ist für das Sommersemester wegen der unklaren Rechtslage nicht in die Be-
rechnungen eingeflossen. 

1.3.1.2 Ausfallfonds, Verwaltungskosten und Rücklagen 

Der Anteil der Zahlungen an den Ausfallfonds (SS: 17,8%, WS 17,4%) und der Ver-

waltungsanteil (SS: 1,1%, WS 1,8%) variiert in der Summe nur leicht zwischen den 

beiden Semestern. Unterhalb dieser Ebene bestehen bei den Verwaltungskosten 

allerdings beträchtliche Unterschiede zwischen den Universitäten. Ein Blick in die 

Angaben der einzelnen Hochschulen zeigt, dass einige Universitäten ganz darauf 

verzichten, Mittel aus Studienbeiträgen zur Finanzierung der anfallenden Verwal-
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tungskosten zu nutzen (Bonn, Siegen), während andere bis zu fünf Prozent der Ein-

nahmen dafür verwenden. Die Spitzenreiter sind hierbei die Sporthochschule Köln 

(5,3%), die Universität zu Köln (3,0%) und schon mit einigem Abstand die HHU Düs-

seldorf (1,9%).  

1.3.1.3 Rücklagen für langfristige Investitionen zur Verbesserung der Lehre 

Auch bei den Rückstellungen (SS: 6,4%, WS: 4,6%) lohnt ein differenzierterer Blick, 

denn hinter dieser Summenkategorie verbergen sich ganz unterschiedliche Rückstel-

lungsgründe, die jeweils nur einige der Universitäten für sich in Anspruch nehmen. 

Rücklagen für langfristige Investitionen zur Verbesserung der Lehre bilden den größ-

ten Block. Da es sich hier um einen sehr unspezifischen Rücklagengrund handelt, 

werden auch hier die Angaben auf Ebene der einzelnen Universitäten betrachtet. Die 

Daten belegen, dass von den hier betrachteten 13 Universitäten nur zwei im Som-

mersemester (Kºln 2.800.000 ú und Wuppertal 1.000.000 ú) und ebenfalls zwei im 

Wintersemester (Siegen 565.000 ú und Wuppertal 1.000.000ú) eine R¿cklage aus 

diesem Grund gebildet haben. Über die jeweiligen Ziele der Universitäten kann man 

an dieser Stelle nur spekulieren, aber es handelt sich hier sicherlich um eine Mög-

lichkeit, nicht verausgabte Mittel Ăanzusparenñ.  

1.3.1.4 Absicherung rechtlicher Risiken 

Abgesehen von dem hier nicht berücksichtigten Sonderfall der Universität Bielefeld 

haben im Sommersemester drei und im Wintersemester nur eine der Universitäten 

eine Rücklage zur Absicherung rechtlicher Risiken gebildet.  

1.3.1.5 Studienbeitragsstiftungen und Stipendien- bzw. Förderfonds 

Rücklagen für die Einrichtung einer Studienbeitragsstiftung haben während des Stu-

dienjahres nur zwei der Universitäten (Duisburg-Essen und Dortmund) gebildet, vier 

weitere (Bielefeld, Münster sowie die Universität und die Sporthochschule Köln) pla-

nen einen solchen Fonds. Für einen Stipendien- bzw. Förderfonds hat lediglich eine 

Universität (Düsseldorf) eine Rücklage gebildet, vier weitere Universitäten (Bonn, 

Dortmund, Köln, Siegen) planen einen solchen Fonds. Nur drei Universitäten geben 

explizit an, weder eine Studienbeitragsstiftung noch einen Stipendien- bzw Förder-

fonds zu haben oder einrichten zu wollen (Frage 9, FB HS).31  

                                            
31

 Ein interessantes Modell ï das leider in den Fragebögen nicht erwähnt wird ï ist für die fünf staatli-
chen Hochschulen der Region Ostwestfalen-Lippe zu berichten: Dort kooperieren die Universitäten 
Bielefeld und Paderborn, die Fachhochschulen Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe sowie die Hochschu-
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1.3.2 Fachhochschulen 

1.3.2.1 Verfügbare Einnahmen 

Die Fachhochschulen des Landes NRW haben im Studienjahr 2007 insgesamt 

53.100,8Tsd. ú (SS: 23.410,4Tsd. ú, WS: 29690,3Tsd. ú) durch Studienbeiträge ein-

genommen. Auf das gesamte Studienjahr bezogen verbleibt davon nach Abzug der 

Zahlungen an den Ausgleichsfonds, der Verwaltungskosten und der Rückstellungen 

ein Anteil von 66,7 Prozent, der unmittelbar in die Verbesserung der Lehre und der 

Studiensituation fließen kann. Damit liegt dieser Anteil deutlich unter dem der Uni-

versitäten (75,4%). Auffällig ist auch die Differenz zwischen den beiden Semestern: 

Während im Sommersemester ï wie bei den Universitäten ï noch gut drei Viertel 

(76,2%) der Gesamteinnahmen für die Verbesserung der Lehre und der Studiensi-

tuation zur Verfügung standen, ist dieser Anteil im Wintersemester auf 59,4 Prozent  

eingebrochen ï ein Umstand, der sicherlich erklärungsbedürftig ist, auch wenn man 

berücksichtigt, dass bei zwei Fachhochschulen eine eindeutige Zuordnung der ange-

gebenen Rücklagen nicht möglich war und diese dem Wintersemester zugerechnet 

wurden.  

Dazu soll im Folgenden zunächst die Entwicklung der Zahlungen an den Ausfall-

fonds, des Verwaltungsaufwands und der Rückstellungen in der Summe verglichen 

werden und anschließend die Ebene der einzelnen Hochschulen betrachtet werden. 

1.3.2.2 Ausfallfonds und Verwaltungskosten, Rücklagen 

Der Anteil, der in den Ausfallfonds geflossen ist, liegt bei den Fachhochschulen in-

sgesamt im Wintersemester (19,3%) um 1,4 Prozentpunkte über dem Anteil des 

Sommersemesters (17,9%). Diesem Anstieg liegt allerdings kein allgemeiner Anstieg 

des Anteils zugrunde: bei meisten Fachhochschulen schwankt der Anteil nur gering-

fügig, lediglich bei zwei Fachhochschulen ist er deutlich gestiegen (FH Aachen: von 

18% auf 21% sowie FH Köln von 18% auf 22,7%). 

Der Anteil für den Verwaltungsaufwand ist im Verlauf des Studienjahres in der Sum-

me leicht gesunken (SS: 1,2%, WS: 1,1%) und liegt etwas niedriger als bei den Uni-

versitäten. Auch die Varianz ist geringer als bei den Universitäten: Zwar verwenden 

auch drei Fachhochschulen (Gelsenkirchen, Niederrhein, Südwestfalen) keine Stu-

                                                                                                                                        
le f¿r Musik Detmold und haben in Form eine Vereins den ĂStudienfonds OWL e.V.ñ gegr¿ndet 
(http://www.studienfonds-owl.de). 
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dienbeiträge zur Deckung anfallender Verwaltungskosten, aber der Anteil der Ver-

waltungskosten liegt bei keiner Fachhochschule über zwei Prozent.  

Abbildung 5 Ausfallfonds, Rückstellungen, Verwaltungskosten und der im Studien-
jahr 2007 effektiv zur Verbesserung der Lehre und der Studienbedingun-
gen stehende Anteil an den Studienbeiträgen der Fachhochschulen  

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

Ausfallfonds

18,7%

Rückstellungen

13.4%

Verwaltung

1,1%

Kurzfristig/unmittelbar verfügbare 
Einnahmen aus Studienbeiträgen

66,8% = 35.471,3Tsd. ú 

Abdeckung rechtlicher Risiken

Langfristige Investitionen zur 
Verbesserung der Lehre

Eine Studienbeitragsstiftung

Stipendien-/Förderfonds

Sonstiges

Rückstellungen  

Vgl. Tabelle 1 (differenziert für das Sommer- und Wintersemester) und sowie Tabelle A 2 im Anhang. 

Weder die Zahlungen in den Ausfallfonds noch die Verwaltungsausgaben können 

also das starke Absinken des unmittelbar für die Verbesserung von Lehre und Stu-

dienbedingungen verfügbaren Anteils der Studienbeiträge an den Fachhochschulen 

im Wintersemester erklären. Angestiegen ist vor allem der Anteil der Rücklagen, der 

sich bei den Fachhochschulen vom Sommersemester (4,8%) zum Wintersemester 

(20,1%) mehr als vervierfacht hat. Die einzelnen Positionen sollen daher genauer 

beleuchtet werden. Wie bei den Universitäten zeigt sich auch bei den Fachhochschu-

len, dass es sich dabei immer um Einzelfälle handelt ï es gibt nicht den einen 

Zweck, für den alle Hochschulen Rücklagen bilden. 

1.3.2.3 Rücklagen zur Absicherung rechtlicher Risiken 

Eine relativ kleine Rücklage zur Absicherung rechtlicher Risiken hat in beiden Se-

mestern nur die FH Aachen und im Wintersemester zusätzlich die FH Dortmund ge-

bildet.  
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1.3.2.4 Studienbeitragsstiftungen und Stipendien- bzw. Förderfonds 

Eine Rücklage für eine Studienbeitragsstiftung hat nur die FH Bochum in beiden Se-

mestern des Studienjahres gebildet. Der beobachtete Anstieg dieses Anteils ist dar-

auf zurückzuführen, dass im Wintersemester auch die FH Münster eine entspre-

chende Rücklage (in einer deutlich größeren Höhe) bildet. Rücklagen für Stipendien- 

bzw. Förderfonds in geringer Höhe werden von den FH Aachen und Südwestfalen 

getätigt. Insgesamt geben lediglich zwei Fachhochschulen (Dortmund und Gelsenkir-

chen) an, derzeit weder eine Studienbeitragsstiftung noch einen Stipendien- bzw. 

Förderfonds zu planen. 

1.3.2.5 Rücklagen für langfristige Investitionen zur Verbesserung der Lehre 
sowie sonstige Rücklagen 

Eine quantitativ kleinere Rücklage für langfristige Investitionen zur Verbesserung der 

Lehre hat im Studienjahr 2007 nur die FH Köln gebildet.32 Dagegen hat die FH Bonn-

Rhein-Sieg im Wintersemester rund 72,7 Prozent (= 1.335,2Tsd. ú) ihrer gesamten 

Einnahmen aus Studienbeiträgen in Höhe von 1.876,2Tsd. ú für diesen Zweck zu-

rückgelegt, so dass nach Abzug der Zahlungen an den Ausfallfonds und der Verwal-

tungskosten nur ein kleiner Teil der in diesem Semester erhobenen Studienbeiträge 

unmittelbar in die Verbesserung der Lehre und der Studiensituation fließen konnte.  

ĂSonstigeñ (nicht weiter spezifizierte) R¿cklagen in erheblicher Hºhe haben im unter-

suchten Studienjahr zwei Fachhochschulen gebildet. Die FH Dortmund hat für Som-

mersemester angegeben, 680Tsd. ú (rund 24,2% der Einnahmen aus Studienbeiträ-

gen) und im Wintersemester 559Tsd. ú (rund 19,4%) in eine entsprechende R¿ckla-

ge eingestellt zu haben. Einen noch größeren Anteil (62,8%, =2.205,5Tsd. ú) ihrer 

Einnahmen aus Studienbeiträgen (3.513ú) hat die FH Lippe und Höxter im Studien-

jahr 2007 nicht verausgabt.33 Auch hier bleibt nach Abzug der Zahlungen an den 

Ausfallfonds und der Verwaltungskosten nur ein sehr kleiner Teil, der unmittelbar in 

die Verbesserung der Lehre und der Studiensituation geflossen ist.  

                                            
32

 Da die FH Köln diese Summe (216,8Tsd. ú) auf R¿ckfrage nicht genau nach den beiden Semestern 
differenzieren konnte, wird sie in Tabelle 1 insgesamt für das Wintersemester ausgewiesen, bezieht 
sich aber auf das gesamte Studienjahr. Der Anstieg wird also geringfügig überschätzt.  
33

 Die FH Lippe und Höxter hat bei der Frage nach den Rückstellungen unter Sonstiges die Höhe der 
nicht verausgabten Mittel über beide Semester hinweg angegeben. Dieser Wert wurde als sonstige 
Rückstellung im Wintersemester erfasst.  



  37 

1.3.3 Kunst- und Musikhochschulen 

1.3.3.1 Verfügbare Einnahmen 

Die Kunst- und Musikhochschulen des Landes haben durch Studienbeiträge im Stu-

dienjahr 2007 rund 3.285,7Tsd.ú (SS:1.634,4Tsd. ú und WS: 1651,3) eingenom-

men.34 Bezogen auf das Studienjahr 2007 verblieb davon nach Abzug der Zahlungen 

an den Ausgleichsfonds, der Verwaltungskosten und der Rückstellungen ein Anteil 

von 67,7 Prozent, der unmittelbar zur Verbesserung der Lehre und der Studiensitua-

tion eingesetzt werden konnte. Wie bei den Fachhochschulen liegt also auch bei den 

Kunst- und Musikhochschulen dieser Anteil deutlich unter dem der Universitäten 

(75,4%). 

Abbildung 6 Ausfallfonds, Rückstellungen, Verwaltungskosten und der im Studien-
jahr 2007 effektiv zur Verbesserung der Lehre und der Studienbedingun-
gen stehende Anteil an den Studienbeiträgen der Kunst- und Mu-
sikhochschulen 

Vgl. Tabelle 1 (differenziert für das Sommer- und Wintersemester) und sowie Tabelle A 2 im Anhang. 

1.3.3.2 Ausfallfonds und Verwaltungskosten, Rücklagen 

Ähnlich wie bei den Fachhochschulen ist der Anteil der Zahlungen in den Ausfall-

fonds vom Sommer- zum Wintersemester geringfügig (von 18 auf 19 Prozent) ge-

stiegen und liegt somit leicht über dem Anteil der Universitäten.  

                                            
34

 Die Kunstakademie Münster erhebt erst seit dem Wintersemester Studienbeiträge. Die Kunstaka-
demie Düsseldorf erhebt im Berichtszeitraum keine Studienbeiträge. 
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Auch bei den Kunst- und Musikhochschulen ist die große Streuung der Höhe des 

Anteils der Verwaltungsausgaben zwischen den einzelnen Hochschulen auffällig. So 

gibt die Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf an, keine Mittel aus Studienbei-

trägen für Verwaltungsaufgaben verwendet zu haben. Bei der Hochschule für Musik 

Detmold lag der Anteil während des Studienjahres bei bescheidenen 1,2 Prozent, 

während die Kunstakademie Münster und die Hochschule für Musik Köln über drei 

Prozent der Einnahmen aus Studienbeiträgen für Verwaltungsaufgaben verwendet 

haben und die Folkwang-Hochschule Essen sogar 5,6 Prozent für diesen Zweck ver-

ausgabt hat. 

Wie die Fachhochschulen haben die Kunst- und Musikhochschulen des Landes ei-

nen deutlich höheren Anteil als die Universitäten in Rücklagen (SS: 9,9%, WS: 

12,1%) eingestellt. Auch hier sollen die Rücklagen auf der Ebene der Hochschulen 

betrachtet werden, um ein möglichst differenziertes Bild zu erlangen. 

1.3.3.3 Rücklagen zur Absicherung rechtlicher Risiken 

Eine Rücklage zur Abdeckung rechtlicher Risiken hat nur die Kölner Hochschule für 

Musik in Höhe von rund 6,7 Prozent ihrer Einnahmen aus Studienbeiträgen gebildet. 

Die vier anderen Hochschulen verzichten darauf. 

1.3.3.4 Studienbeitragsstiftungen und Stipendien- bzw. Förderfonds 

Eine Rücklage für eine Studienbeitragstiftung hat keine der fünf Kunst- bzw. Musik-

hochschulen gebildet. Zwei Hochschulen, die Kunstakademie Münster und die Folk-

wang-Hochschule Essen, planen eine solche Stiftung einzurichten. Rücklagen für 

einen Stipendien-/Förderfonds haben drei Hochschulen (die Folkwang-Hochschule 

Essen, die Hochschule für Musik Köln und die Hochschule für Musik Detmold), getä-

tigt. Auch die vierte Musikhochschule, die Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf, 

plant einen Stipendien-/Förderfonds.  

1.3.3.5 Rücklagen für langfristige Investitionen zur Verbesserung der Lehre 
sowie sonstige Rücklagen 

Während des Studienjahres 2007 hat lediglich die Robert-Schumann-Hochschule 

Düsseldorf für langfristige Investitionen zur Verbesserung der Lehre eine Rücklage in 

Höhe von rund 16,4 Prozent ihrer Einnahmen aus Studienbeiträgen gebildet. Hinzu 

kommt bei dieser Hochschule eine sonstige Rücklage, die einem Anteil von rund 6,6 

Prozent entspricht, so dass rund 23 Prozent der Einnahmen aus Studienbeiträgen in 

Rücklagen fließen.  
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2 Verteilungsregelungen und Entscheidungsverfahren 

2.1 Aufteilung der Mittel auf zentrale und dezentrale Entschei-
dungsträger 

Eine wichtige Frage für einen wirkungsvollen Einsatz der zur Verfügung stehenden 

Mittel zugunsten einer Verbesserung von Lehre und Studienbedingungen ist die nach 

dem Verhältnis, auf dessen Basis die verfügbaren Mittel auf zentrale Entscheidungs-

träger ï also die Hochschulleitung ï und auf dezentrale Entscheidungsträger ï also 

auf die Fachbereiche bzw. Fakultäten aufgeteilt werden. Insbesondere bei großen 

und hoch differenzierten Hochschulen dürfte gelten: Je stärker die unmittelbar mit der 

Lehre befassten Ebenen der Hochschule in die Verteilung der Mittel eingebunden 

sind, umso zeitnaher und flexibler können bestehende Defizite erkannt und durch 

gezielten Einsatz der Mittel beseitigt sowie gezielte Verbesserungen der spezifischen 

Lehrsituation in den einzelnen Fachbereichen bzw. Fakultäten und in den verschie-

denen Studiengängen in Angriff genommen werden.  

Abbildung 7 Prozentuale Verteilung der Mittel auf dezentrale Entscheidungsträger 
innerhalb der Hochschulen 

Differenzierte Zahlen für Universitäten, Fachhochschulen und die Kunst-/Musikhochschulen: Vgl. Tabelle 2. 
Die Hochschulen für Musik in Köln und Detmold haben hierzu keine Angaben gemacht. 

 

Abbildung 7 vermittelt einen Überblick, wie die Verteilung der aus Studienbeiträgen 

verfügbaren Mittel innerhalb der Hochschulen des Landes zwischen der Hochschul-

leitung und den Fachbereichen bzw. Fakultäten geregelt ist (Frage 11, FB HS). Ta-

belle 2 gibt die für Universitäten, Fachhochschulen sowie die Kunst- und Musikhoch-
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schulen differenzierten Zahlen wieder und enthält in der der letzten Zeile den durch-

schnittlichen Anteil an den verfügbaren Studienbeitragsmitteln, der von dezentralen 

Entscheidungsträgern verwaltet wird.  

Tabelle 2 Verteilung der Mittel aus Studienbeiträgen auf dezentrale Entschei-
dungsträger innerhalb der Hochschulen  

 Universitäten 
Fachhoch-

schulen 
Kunst-/Musik-
hochschulen 

Insgesamt 

Anteil dezentral 
Zahl der 

HS 
Anteil 

der HS 
Zahl der 

HS 
Anteil 

der HS 
Zahl der 

HS 
Anteil 

der HS 
Zahl der 

HS 
Anteil 

der HS 

0 % 1 7,7% -  -  1 33,3% 2 7,7% 

> 0 bis zu 50 % 3 23,1% 2 20,0%  -   -  5 19,2% 

> 50 bis zu 60 % 1 7,7% 5 50,0%  -   -  6 23,1% 

> 60 bis zu 70 % 5 38,5% 1 10,0%  -   -  6 23,1% 

> 70 % 3 23,1% 2 20,0% 2 66,6% 7 26,9% 

  13 100,0% 10 100,0% 4 100,0% 26 100,0% 

Arith. Mittel  
(ungewichtet) 

59,8% 63,3% 43,8% 61,0% 

Die Hochschulen für Musik in Köln und Detmold haben hinsichtlich der Aufteilung der Mittel keine An-
gaben gemacht und können daher hier nicht berücksichtigt werden. 

In 19 der 26 in der Analyse berücksichtigten Hochschulen des Landes wurde im Ver-

lauf des Studienjahres über mehr als die Hälfte der verfügbaren Mittel aus Studien-

beiträgen dezentral ï also auf Ebene der Fachbereiche und Fakultäten ï entschie-

den. Ein besonders hoher Anteil von mehr als 70% der Einnahmen aus Studienbei-

trägen wurde von sieben Hochschulen dezentral verwaltet. Darunter befindet sich 

eine, die FH Bonn-Rhein-Sieg, bei der der dezentral verwaltete Anteil bei 96 Prozent 

lag. Es folgen die Kunstakademie Münster mit einem Anteil von 90%, die Folkwang-

Hochschule Essen und die FH Südwestfalen (85%), die Universität Münster (80%) 

sowie die RWTH Aachen und die Universität Bonn mit einem dezentral verwalteten 

Mittelanteil von 75 Prozent. In je sechs weiteren Hochschulen wurde über einen An-

teil zwischen 61 und 70 Prozent bzw. zwischen 51 und 60 Prozent auf dezentralen 

Ebenen entschieden. Fünf Hochschulen ließen zwischen einem Drittel und der Hälfte 

der verfügbaren Studienbeitragsmittel auf der Ebene der Fachbereiche bzw. Fakultä-

ten verwalten. Nur in zwei Hochschulen ï der Sporthochschule Köln und der Robert-

Schumann-Hochschule Düsseldorf ï wurden die Mittel insgesamt durch zentrale 

Gremien verwaltet.  
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Betrachtet man die Hochschularten differenziert (Tabelle 2), dann wird deutlich, dass 

die Unterschiede zwischen den Universitäten und den Fachhochschulen hinsichtlich 

der Aufteilung der Mittel auf zentrale und dezentrale Entscheidungsträger im Schnitt 

nur gering sind ï wobei der (nicht nach Studierendenzahlen und Höhe der Einnah-

men aus Studienbeiträgen gewichtete) Durchschnitt des dezentral verwalteten An-

teils auf einen geringfügig stärker ausgeprägten Zentralismus der Universitäten hin-

weisen könnte. Auffällig ist, dass es sich bei den Hochschulen, die eine zentrale Mit-

verwaltung praktiziert haben, um kleinere Hochschulen mit einem spezialisierten Fä-

cherangebot und einem vermutlich geringerem Grad an organisatorischer Komplexi-

tät handelt.  

Die Daten, die insgesamt die ganze mögliche Spannbreite der Verteilung der Mittel 

zwischen den verschiedenen Ebenen abdecken, lassen vermuten, dass vor allem 

konkrete Eigenheiten und Strukturmerkmale der einzelnen Hochschulen für die spe-

zifische Verteilung der Mittel zwischen den Ebenen ausschlaggebend sind.  

2.2 Schlüssel zur Verteilung des dezentralen Mittelanteils 

Die empirisch bedeutsamste Größe für die Verteilung des dezentralen Mittelanteils 

(Frage 12, FB HS) ist die Zahl der Studierenden in den jeweiligen Fachbereichen 

bzw. Fakultäten. An den Universitäten und Fachhochschulen wurde rund die Hälfte 

der dezentral verwalteten Mittel auf der Basis der nicht nach Fächern gewichteten 

Studierendenvollzeitäquivalente (VZÄ) (Tabelle 3, Zeile A) sowie ein kleinerer Anteil 

auf Basis gewichteter Studierenden-VZÄ vergeben (Zeile B). Darüber hinaus geben 

(C) einige Hochschulen an, einen Teil oder alle dezentralen Mittel auf der Basis ver-

schiedener anderer, ebenfalls auf Studierendenzahl basierender Schlüssel verteilt zu 

haben (z.B. nur Studierende in der Regelstudienzeit sowie unterschiedliche Gewich-

tungen).35  

Tabelle 3 Von den Hochschulen verwendete Schlüssel zur Verteilung des dezent-
ralen Mittelanteils (ungewichtet) 

Verteilschlüssel und der jeweils 
über ihn vergebene Anteil 

Universitäten 
Fachhoch- 

schulen 
Kunst-/ Musik-
hochschulen 

Insgesamt 

A 
Studierenden-VZÄ  
ohne Fächergewichtung 

49,2% 50,6%  -  42,2% 

                                            
35

 Diese Angaben waren im Fragebogen nicht vorgegeben, sie wurden von den Hochschulen offen 
unter ĂSonstigesñ angegeben und nachtrªglich kodiert. Dies gilt auch f¿r die Kategorien ĂStudienbei-
trªge je Fachbereichñ, ĂZielvereinbarungenñ und ĂKeine Angabeñ. Die Kategorie ĂKeine Angabeñ gibt 
den Anteil wieder, für den keine verwertbaren Angaben vorliegen. 
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B 
Studierenden-VZÄ  
mit Fächergewichtung 

20,0%  -   -  9,2% 

C 
Sonstige Modelle auf Basis  
der Studierendenzahlen 

13,9% 25,0% - 16,0% 

D 
Einnahmen aus Studienbeiträ-
gen je Fachbereich 

- 10,0% - 3,8% 

E Kosten des Fachbereiches 1.7% - - 0,8% 

F Auf Antrag der Fachbereiche 10,7% 6,7% 50,0% 15,2% 

G Zielvereinbarungen 2,1% 1,8% - 1,7% 

H Keine Angabe 2,5% 5,9% 50,0% 11,1% 

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Universitäten: Ohne Sporthochschule Köln, die ihre Mittel ausschließlich zentral verwaltet.  
Kunst- und Musikhochschulen: Ohne die Kölner Hochschule für Musik, die schon die Frage nach der Verteilung 
der verfügbaren Mittel auf zentrale und dezentrale Entscheidungsträger nicht beantwortet hat.  

Eine Fachhochschule (FH Bonn-Rhein-Sieg) hat die Verteilung des gesamten de-

zentral zu verwaltenden Anteils an die jeweilige Höhe der Einnahmen aus Studien-

beiträgen der einzelnen Fachbereiche geknüpft (D). Bei einer Universität wurde zu 

einem kleinen Teil die unterschiedliche Kostenstruktur der Fachbereiche berücksich-

tigt (E). 

Ein relativ geringer Teil der dezentralen Mittel wurde an den Universitäten und Fach-

hochschulen auf Antrag der Fachbereiche / Fakultäten (F) vergeben. Unter den 

Kunst- und Musikhochschulen haben die Folkwang-Hochschule Essen und die Ro-

bert-Schumann Hochschule in Düsseldorf im Berichtszeitraum ebenfalls ein Ant-

ragsmodell praktiziert.36 Allerdings gibt die Robert-Schumann Hochschule an, eine 

Ăprozentuale Verteilungñ vorzubereiten.  

Bei den Universitäten und Fachhochschulen wurde ein geringer Anteil der Mittel mit 

Zielvereinbarungen (G) zwischen der Hochschulleitung und den dezentralen Ebenen 

verknüpft.  

Insgesamt wurde in der Mehrheit der Fälle der größte Teil der dezentralen Mittel 

nach einem vorab festgelegten Schlüssel, der ganz überwiegend ï wenn auch in un-

terschiedlicher Form ï auf der Zahl der Studierenden basiert, vergeben. Antragsmo-

delle, bei denen sich zentrale Entscheidungsträger, wie das Rektorat, der Senat oder 

                                            
36

 Die Kunstakademie Münster und die Hochschule für Musik Detmold haben keine Angaben zu den 
bei ihnen verwendeten Schlüsseln gemacht. 
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andere Hochschulgremien bzw. Organe das letzte Wort vorbehalten haben, sind im 

Berichtszeitraum eher selten, dominieren aber das (aufgrund fehlender Angaben ei-

niger Hochschulen unvollständige) Bild bei den Kunst- und Musikhochschulen. Eine 

noch geringere Rolle spielten Zielvereinbarungen zwischen der Hochschulleitung und 

den dezentralen Entscheidungsträgern.  

2.3 Entscheidungsverfahren auf Hochschulebene 

2.3.1 Beteiligung von Hochschulgremien und Studierenden an der Ent-
scheidung über das praktizierte Entscheidungsmodell 

Die Hochschulen wurden dazu befragt, welche Gremien der Hochschule die Ent-

scheidung über das praktizierte Verteilungsmodell getroffen haben (Frage 13, FB 

HS) und inwieweit die Studierenden in diese Entscheidung eingebunden waren (Fra-

ge 14, FB HS). Durchweg an fast allen Hochschulen waren an der Entscheidung 

über das Verteilungsmodell das Rektorat / Präsidium und der Senat maßgeblich be-

teiligt. Zwei Hochschulen ï die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und die 

Deutsche Sporthochschule Köln ï geben an, dass die Entscheidung im Rektorat ge-

troffen wurde und machen entsprechend auch keine Angaben zur studentischen Be-

teiligung. In allen anderen Hochschulen waren mindestens die Vertreter/innen der 

Studierenden im Senat in die Entscheidung eingebunden. Eine Hochschule ï die FH 

Dortmund ï gibt explizit an, dass die Entscheidung in einer eigens gebildeten Ar-

beitsgruppe gefällt wurde, in der neben Rektorats- und Senatsmitgliedern sowie der 

Gleichstellungsbeauftragten auch vom ASTA und den Fachschaften entsandte Stu-

dierendenvertreter/innen mit einem Anteil von insgesamt 50 Prozent vertreten waren.  

Studierende waren aber auch in anderen Hochschulen über die Mitwirkung im Senat 

hinaus in den Entscheidungsprozess eingebunden. Eine Reihe von Hochschulen (33 

Prozent der Universitäten, 70 Prozent der Fachhochschulen und 40 Prozent der 

Kunst- und Musikhochschulen) hat zur Vorbereitung der Entscheidung bereits beste-

hende Kommissionen genutzt oder neue Kommissionen bzw. Arbeitsgruppen eigens 

zu diesem Zweck geschaffen. In diesen Gremien haben immer auch Studierende 

mitgewirkt. Wie es dabei allerdings um die konkreten Mitwirkungsrechte (Stimmrecht,  

Anteil der Studierendenvertreter/innen) bestellt war, ergibt sich aus den Antworten 

der Hochschulen nur in Einzelfällen: Neben der bereits angesprochenen FH Dort-

mund betont die FH Südwestfalen und die Hochschule für Musik Detmold, dass die 

entsprechenden Arbeitsgruppen zu 50 Prozent mit Studierenden besetzt sind. 
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In der FH Bonn-Rhein-Sieg waren die Studierenden nicht nur indirekt über ihre Ver-

treter/innen in den entsprechenden Hochschulgremien in die Entscheidungsvorberei-

tung eingebunden, sondern auch unmittelbar durch eine von Hochschulleitung und 

ASTA gemeinsam durchgeführte Befragung aller Studierenden.  

2.3.2 Entscheidung über den zentral verwalteten Anteil der Einnahmen 
aus Studienbeiträgen 

Auf die Frage 15 (FB HS), welche Gremien/Organe auf der zentralen Hochschulebe-

ne Entscheidungen über die Verwendung der Einnahmen aus Studienbeiträgen vor-

bereiten, wurden nicht selten mehrere Gremien bzw. Organe genannt, wobei den 

Angaben meist nicht entnommen werden kann, wie die Kompetenzen im Detail konk-

ret geregelt und verteilt sind. Um konkrete Entscheidungsprozesse zu analysieren, 

wären ausführliche Fallanalysen notwendig, die die Befragung natürlich nicht zu leis-

ten vermag. Tabelle 4, die die Angaben der Hochschulleitungen zusammenfasst, 

kann daher nur einen groben Überblick bieten.  

Tabelle 4 Gremien/Organe, die auf zentraler Hochschulebene mit der Vorbereitung 
der Entscheidungen über die Verwendung der Einnahmen aus Studien-
beiträgen befasst sind (Mehrfachnennungen) 

  
 

Univer-
sitäten 

 
Fach-
hoch- 

schulen 

Kunst/Mu
sik-hoch- 
schulen 

 
 

Insge-
samt 

Rektorat / Präsidium 5 5 3 13 

Hochschulsenat 2 1 2 5 

Kommissionen für Lehre und Studium,  
darunter é 

7 3 2 12 

- Senatskommission für Lehre u. Studium 3 2  -  5 

- Erweit. Senatskommission für Lehre u. Studium 2 -  -  2 

- Sonstige Gremien (Lehre u. Studium) 3 1 1 5 

Gremien zur Verwaltung von Studienbeiträgen 2 5 1 8 

Kommissionen für Haushalt / Finanzen 1 - 1 2 

 

Die Auswertung der offenen Angaben zeigt, dass bei knapp der Hälfte der Hochschu-

len das Rektorat bzw. das Präsidium direkt in die Entscheidung über die Mittelver-

wendung involviert ist. Von sechs Hochschulen wurde neben dem Rektorat kein wei-

teres Gremium/Organ erwähnt, was in diesen Fällen die zentrale Bedeutung der 

Hochschulleitung unterstreicht.  

Die Kommission für Lehre und Studium, zum Teil um zusätzliche Studierendenvertre-

ter/innen erweitert, sowie andere Gremien der Hochschule, die inhaltlich mit der Qua-
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lität der Lehre und den Studienbedingungen befasst sind, werden insgesamt ähnlich 

häufig genannt wie die Hochschulleitung. Darüber hinaus werden insbesondere an 

den Fachhochschulen die Gremien, die eigens zur Verwaltung der Studienbeiträge 

geschaffen wurden, in die Entscheidungsprozesse eingebunden. Dies gilt z.T. auch 

für Hochschulen, wo die Entscheidungen zentral im Rektorat gefällt werden. Von der 

Universität zu Köln ï wo das Rektorat entscheidet ï wird beispielsweise ein paritä-

tisch mit Studierendenvertreter/-innen besetztes Prüfungsgremium zur Verwendung 

der Studienbeiträge erwähnt.  

Nur von zwei Hochschulen werden Gremien erwähnt, die sich mit Fragen des Haus-

haltes und der Finanzierung beschäftigen.  

So unterschiedlich, wie die konkreten Entscheidungsprozesse und ïkompetenzen in 

den einzelnen Hochschulen geregelt sind, so unterschiedlich ist auch die Beteiligung 

der Studierenden am Entscheidungsprozess ausgestaltet (Frage 16). Sie kann hier 

aufgrund der Heterogenität der Prozesse und der unterschiedlichen Beteiligungs-

ebenen nicht in allen Einzelheiten beleuchtet werden. Eine genaue Quantifizierung 

unterschiedlicher Beteiligungsformen ist darüber hinaus nur mit großen Ungenauig-

keiten möglich, denn in einigen Fällen werden die Kompetenzen der beteiligten Stu-

dierendenvertreter/innen in den Angaben nicht spezifiziert. Dennoch soll versucht 

werden, zumindest einige Tendenzen aufzuzeigen.  

So scheint sich in einigen Hochschulen die Beteilung der Studierenden an den zent-

ralen Entscheidungsprozessen auf ein Vorschlagsrecht und die Mitarbeit in dezentra-

len Gremien zu beschränken. Die Kunstakademie Münster gibt auf die Frage nach 

den Mitwirkungsmöglichkeiten der Studierenden an: ĂAnregungen und Vorschläge zu 

jeder Zeit!ñ Wo der Senat und Senatkommissionen beteiligt sind, sind nat¿rlich auch 

die Studierendenvertreter/innen in diesen Gremien entsprechend beteiligt.  

Darüber hinaus existieren an einigen Hochschulen aber offenbar auch recht weit rei-

chende, formal abgesicherte Mitwirkungsrechte der Studierenden. Dies ist häufig dort 

der Fall, wo Gremien zur Verwaltung der Studienbeiträge geschaffen wurden oder 

bestehende Gremien, wie die Kommission für Lehre und Studium, erweitert wurden. 

So verfügen in einigen dieser Kommissionen die Studierenden über einen Anteil von 

50 Prozent der Stimmen oder sind mit einem Vetorecht ausgestattet.  

Insgesamt ist das Bild, das sich aus den Angaben der Hochschulen ergibt, äußerst 

heterogen. So existieren an einigen der Hochschulen spezialisierte Organe, die sich 
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mit der Verwaltung der zentral vergebenen Mittel aus Studienbeiträgen befassen. 

Häufig sind Gremien beteiligt, die sich ï ganz im Sinne des Gesetzes ï explizit mit 

der Qualität der Lehre und den Studienbedingungen befassen. Nur in zwei Fällen 

sind an den Entscheidungsprozessen Hochschulgremien beteiligt, die primär mit dem 

Haushalt und den Finanzen der Hochschule befasst sind. Oft aber findet man auch 

bei der Hochschulleitung zentralisierte Entscheidungsprozesse. Ähnlich heterogen 

sind die Mitwirkungsmöglichkeiten der Studierenden geregelt ï die Spannweite reicht 

hier von einem einfachen Vorschlagsrecht für Maßnahmen über paritätisch mit Stu-

dierenden besetzte Entscheidungsorgane bis hin zu einem Vetorecht bei Entschei-

dungen. 

2.4 Entscheidungsverfahren auf der Ebene der Fachbereiche bzw. 
Fakultäten 

2.4.1 Beteiligte Gremien und Organe 

Zu den Entscheidungsverfahren bei der Vergabe der Studienbeiträge unterhalb der 

zentralen Ebene wurden nicht die Hochschulleitungen, sondern die Studierendenver-

treter, die an diesem Prozess direkt beteiligt sind, befragt. Die jeweilige Hochschullei-

tung hat gesonderte Fragebºgen f¿r die Studierendenvertreter mit der ĂBitte um Wei-

terleitung an je eine/n Studierendenvertreter/in im Senat und in den Fachbereichs-

/Fakultätsräten erhalten, die gemäß § 5 Abs. 8 HFG mit der Verwendung von Stu-

dienbeitrªgen befasst sind.ñ Da die einzelnen Studierendenvertreter nicht selten in 

mehreren Gremien mitarbeiten, bieten die Angaben einen breiten Überblick über die 

Verwendung der Mittel. Insgesamt haben sich 161 Studierendenvertreter/innen an 

der Befragung beteiligt. Tabelle A 3 im Anhang dokumentiert deren Mitarbeit in den 

verschiedenen Hochschulgremien (Frage 1, FB STUD)37.  

Die folgende Tabelle vermittelt einen Überblick über die Gremien bzw. Organe, die 

auf Ebene der Fachbereiche/Fakultäten an der Vorbereitung von Entscheidungen 

über die Verwendung von Studienbeitragsmitteln beteiligt sind (Frage 2). 

Tabelle 5 Entscheidungsgremien und -organe an den Fachbereichen in Prozent 
(Mehrfachnennungen) 

Gremium / Organ Universitäten 
Fachhoch- 

schulen 

Kunst- /  
Musikhoch- 

schulen 
Insgesamt 

Dekanat 31,1% 29,9% 7,7% 28,0% 

                                            
37

 FB STUD: Fragebogen Studierendenvertreter 
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Fachbereichsrat 58,1% 73,1% 23,1% 61,8% 

sonstiges Gremium 52,7% 31,3% 84,6% 46,5% 

  darunter:         

  - Senat  -  1,5% 15,4% 1,9% 

  - Rektorat 5,1% 6,0% 7,7% 5,6% 

  - Haushaltsausschuss  -  3,0% 7,7% 1,9% 

  - Studienbeitragskommission 12,8% 9,0% 38,5% 13,7% 

  - Fachschaftsrat 2,6% 4,5%  -  3,1% 

  - weitere 32,1% 4,5% 15,4% 19,3% 

Angaben der Studierendenvertreter 

In den Universitäten und Fachhochschulen sind auf der dezentralen Ebene die 

Fachbereichs- bzw. Fakultätsräte die in der Frage der Entscheidung über die Mittel-

verwendung am häufigsten genannten Gremien. Erst mit deutlichem Abstand folgen 

die Dekanate, die nur von einem knappen Drittel der Studierendenvertreter genannt 

werden. Dies bedeutet nicht, dass die Dekanate nur geringen Einfluss auf die Ver-

wendung der Mittel haben, sondern weist darauf hin, dass dieser Einfluss eher inner-

halb der Fachbereichsräte geltend gemacht wird. Es zeigt zugleich, dass die Ent-

scheidungen über die Verwendung der Mittel aus Studienbeiträgen i.d.R. unter Mit-

wirkung der verschiedenen Gruppen der Hochschule auf eine möglichst breite, de-

mokratisch legitimierte Basis gestellt werden sollen.  

Vor allem bei der Vorbereitung von Entscheidungen werden darüber hinaus häufig 

weitere Gremien und Organe der Hochschulen in den Prozess eingebunden: Gut die 

Hälfte der befragten Studierendenvertreter der Universitäten und ein knappes Drittel 

der Fachhochschulvertreter nennt ein Ăsonstigesñ Gremium. Innerhalb dieser Resi-

dualkategorie spielen zentrale Organe der Hochschulen (Rektorat, Senat) nur eine 

quantitativ untergeordnete Rolle. Genannt werden dagegen mit den Studienbeitrags-

kommissionen Gremien, die explizit zur Verwaltung der Studienbeiträge eingerichtet 

wurden, sowie eine Vielzahl weiterer Gremien, die im Fragebogen nur stichwortartig 

aufgelistet werden und deren Aufgaben und Funktionen im Entscheidungsprozess 

sich aus den unterschiedlichen Bezeichnungen nicht eindeutig genug für eine ge-

nauere Kategorisierung erschließen lassen. 

An den Kunst- und Musikhochschulen des Landes ergibt sich, möglicherweise auf-

grund von deren gegenüber den großen Universitäten und Fachhochschulen redu-

zierten organisatorischen Komplexität, ein etwas anderes Bild. Hier werden deutlich 

seltener als an den Universitäten die Dekanate und Fachbereichsräte als dezentrale 

Entscheidungsgremien für die Mittelverwendung genannt. Dagegen spielen zentrale 
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Organe (insbesondere der Senat, aber auch das Rektorat) häufiger als an den Uni-

versitäten und Fachhochschulen eine Rolle. Herauszuheben ist hier insbesondere 

aber die Bedeutung von eigens eingerichteten Studienbeitragskommissionen für die 

dezentrale Mittelverwendung. 

Sowohl die an den Universitäten und Fachhochschulen als auch die an den Kunst- 

und Musikhochschulen von den jeweiligen Studierendenvertreter/inne/n beschriebe-

nen Strukturen der Entscheidungsvorbereitung und Entscheidungsfindung weisen 

auf das Bestreben der Hochschulen und ihrer dezentralen Ebenen hin, die Entschei-

dungsprozesse auf eine breite Basis zu stellen, um einerseits die Qualität und Zielge-

richtetheit der Entscheidungen und andererseits deren Legitimation institutionell ab-

zusichern. 

2.4.2 Beteiligung der Studierenden an Entscheidungsprozessen 

Für die Verwirklichung des Ziels, durch die Verwendung der Studienbeiträge für die 

Verbesserung der Lehre und der Studienbedingungen zu einem effizienteren und 

hochwertigem Studium zu gelangen, stellt die Mitwirkung der Studierenden an dem 

gesamten Prozess der Entscheidungsfindung über die Mittelverwendung ï von der 

Benennung von Problemfeldern in der Lehre über konkrete Lösungsvorschläge bis 

hin zur Beteiligung an der Entscheidung selber ï eine wichtige Vorbedingung dar. 

Eine angemessene Beteiligung dient darüber hinaus der hochschulinternen Legiti-

mierung der Entscheidungsprozesse über die Verwendung der Studienbeiträge und 

von deren Ergebnissen. Im Folgenden werden zunächst die Mitwirkungsrechte der 

befragten Studierendenvertreter/innen (Frage 3, FB STUD) beleuchtet und anschlie-

ßend deren subjektive Bewertung dieser Rechte (Frage 4, FB STUD) wiedergege-

ben. 

2.4.2.1 Mitwirkungsrechte 

Die in der folgenden Tabelle 6 darstellten Mitwirkungsrechte lassen sich anhand ihrer 

Reichweite und der zeitlichen Position im Verlauf des Entscheidungsprozesses klas-

sifizieren.  
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Tabelle 6 Art der Mitwirkungsrechte der befragten Studierenden 

Mitwirkungsrechte 
Universitä-

ten 
Fachhoch- 

schulen 

Kunst- 
/Musikhoch- 

schulen Insgesamt 

A - Vorschlagsrecht 3,9% 13,9%  -  7,6% 

B - Beratungsfunktion 15,6% 7,7% 23,1% 12,7% 

C - Beschwerderecht  -   -   -   -  

D - Mitwirkung / Mitbestimmung im 
  jeweiligen Gremium 

61,0% 60,0% 69,2% 61,4% 

E - Vetorecht 15,6% 16,9%  -  15,2% 

F- Sonstiges 3,9% 1,5% 7,7% 3,2% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Angaben der Studierendenvertreter 

Relativ schwache Formen der Beteiligung, die sich vor allem auf die Vorbereitung 

von Entscheidungen, nicht aber auf die eigentliche Entscheidung selber beziehen, 

sind in einem institutionalisierten Vorschlagsrecht (A) und einer bloß beratenden 

Funktion (B) zu sehen. Auch wenn eine Beratungsfunktion weiter als ein Vorschlags-

recht in den Prozessverlauf hineinzuwirken vermag, ist die Abgrenzung zwischen 

beiden Formen der Mitwirkung im Einzelfall fließend, so dass es sinnvoll erscheint, 

beide Mitwirkungsmöglichkeiten gemeinsam zu betrachten. Über alle drei Hochschul-

formen hinweg geben mit geringfügigen Unterschieden rund 20 Prozent der befrag-

ten Studierendenvertreter/innen an, dass sich ihre Mitwirkungsmöglichkeiten auf die 

genannten Bereiche beschränken.  

Eine ähnlich schwache Form der Beteiligung, die aber nicht im Vorfeld sondern erst 

nach der Entscheidung wirksam wird, ist in einem Beschwerderecht (C) zu sehen, 

das allerdings von den befragten Studierendenvertretern in keinem Fall erwähnt wird. 

Die Mitwirkung und Mitbestimmung in den jeweiligen Gremien geht weiter und be-

zieht sich i.d.R. auch auf den eigentlichen Entscheidungsprozess. Wie stark die Posi-

tion der Studierendenvertreter/innen in dem jeweiligen Gremium ist, ist den Aussa-

gen allerdings nicht zu entnehmen. Die Große Mehrheit von über 60 Prozent der be-

fragten Studierendenvertreter gibt an, in dieser Form in einem derartigen Gremium 

an der Entscheidungsfindung mitzuwirken und diese mitzubestimmen. 

Noch weiter als eine Mitbestimmung an der Entscheidungsfindung reicht ein Veto-

recht, mit dem die Studierenden sich gegen eine Entscheidung stellen und diese 

ggfs. auch verhindern können. Über ein derartig weit reichendes Mittel verfügen die 

Studierenden in den Gremien, in denen die Befragten mitwirken, in ca. 16 Prozent 

der Fälle. Diese Aussage bezieht sich allerdings nur auf die Universitäten und Fach-
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hochschulen, von den Studierendenvertretern der Kunst- und Musikhochschulen wird 

ein Vetorecht nicht erwähnt. 

2.4.3 Subjektive Bewertung der Reichweite der Beteiligung 

Die Studierendenvertreter/innen wurden gebeten, auf einer sechsstufigen Skala von 

(1) vºllig ausreichend bis (6) unzureichend zu beurteilen, ob die Studierenden Ăaus-

reichend an der Entscheidung über die Verwendung der Studienbeiträge an ihrem 

Fachbereich / Fakultªt beteiligtñ seien (Frage 4, FB STUD). Die folgende Abbildung 

veranschaulicht die Antworten, sowohl f¿r alle Befragten (ĂInsgesamtñ) als auch diffe-

renziert nach der Art der Hochschule und den beiden am häufigsten genannten Mit-

wirkungsgremien der befragten Studierenden. 

2.4.3.1 Differenziert nach Art der Hochschule 

An den Universitäten und den Fachhochschulen ist es offenbar gelungen, die Studie-

renden hinreichend in die Entscheidungsprozesse über die Verwendung der Stu-

dienbeiträge auf Ebene der Fachbereiche bzw. Fakultäten einzubinden. Die Mehrheit 

der befragten Studierendenvertreter/innen an den Universitäten (Skalenpunkt 1 und 

2: 56,4%) oder Fachhochschulen (53,7%) ist jedenfalls mit ihren Mitwirkungsmög-

lichkeiten zufrieden und hält diese für völlig ausreichend oder ausreichend. Nur eine 

Minderheit von 16,7 Prozent (Universitäten) bzw. 14,9 Prozent (FH) der befragten 

Studierendenvertreter/innen gibt Unzufriedenheit zu Protokoll (Skalenpunkt 5 und 6) 

und bezeichnet die Mitwirkungsmöglichkeiten als unzureichend. Das arithmetische 

Mittel der Bewertung liegt bei beiden Hochschularten entsprechend bei 2,7.  

Völlig anders stellt sich die Situation für die Studierendenvertreter/innen der Kunst- 

und Musikhochschulen dar. Die durchschnittliche Bewertung der Mitwirkungsrechte 

ist deutlich schlechter und liegt nur bei 4,2. Als Ăvºllig ausreichendñ (Skalenpunkt 1) 

bewertet keiner der Studierendenvertreter/innen der Kunst- und Musikhochschulen 

ihre Mitwirkungsrechte in Fragen der Verwendung der Studienbeiträge, nur 15,4 Pro-

zent von ihnen haben sich für Skalenpunkt 2 entschieden. Eine Mehrheit von 53,9 

Prozent ist dagegen mit ihren Mitwirkungsmöglichkeiten unzufrieden und bezeichnet 

diese als unzureichend (Skalenpunkt 5 und 6).  
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Abbildung 8 Einschätzung der Beteiligung der Studierenden an der Entscheidung 
über die Verwendung der Studienbeiträge am Fachbereich 

 

 

Vgl. Tabelle A 4 und Tabelle A 5 im Anhang. Basis der Sªule ĂInsgesamtñ sind alle Angaben, nicht nur 
die von Mitgliedern der Fachschafts- und Fachbereichsräte. 

 


